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%% %
%Wir haben

sta
rk reduziert! %

%
Telefon: 02742/910290

bis zu 50%
beim Kauf von 3 reduzierten Teilen -

bezahlen Sie für das Günstigste nur die Hälfte!

Beim Kauf von 5 reduzierten Teilen -
erhalten Sie das Günstigste geschenkt!

Angebot gilt auf Damen- & Herrenoberbekleidung – Sonderbestellungen und Auswahlen sind ausgenommen.

gültig bis10.06.2020

- Lesen Sie weiter im Innenteil –

Ökologisches Bauen in der Rathausstraße
mit geologisch wertvollem Material
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Bereitschaftszentrale im Krankenhaus Wissen
(Achtung! Bei akuten Notfällen 112 wählen!)
Die Zentrale ist dienstbereit:
■ samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr
■ an Feiertagen von 8 bis 18 Uhr

An Tagen, an denen die BDZ Hamm-Wissen nicht geöffnet hat,
wird der ärztliche Bereitschaftsdienst außerhalb der regulären
Praxisöffnungszeiten durch die Bereitschaftsdienstzentralen
Altenkirchen, Kirchen und Hachenburg abgedeckt.
Mo., Di. und Do. 19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Fr. 16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
an Feiertagen: vom Vorabend des Feiertages, 18:00 Uhr
bis zum Folgetag, 07:00 Uhr
Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen, wie starken Herzbe-
schwerden, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen,
muss direkt der Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefor-
dert werden.

BDZ Kirchen, Altenkirchen und Hachenburg
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten BDZ Betzdorf-Kirchen
Mo. 19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr, Di. 19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr, Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr. 16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
an Feiertagen: vom Vorabend des Feiertages, 18:00 Uhr
bis zum Folgetag, 07:00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117 (ohne Vorwahl)

Augenärztlicher Notdienst
01805/11 20 60

Ansage der nächstliegenden dienstbereiten Apotheke
nach Anwahl der o. a. Nummer, ergänzt durch die Post-
leitzahl des Wohnorts.
Internet: lak-rlp.de
Für den Bereich:
Stadt Wissen, Ortsgemeinden Hövels,
Mittelhof und Selbach (Sieg) 01805/258825 57537
Ortsgemeinde Birken-Honigsessen 01805/258825 57587
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) 01805/258825 57581
Ansage des Apothekendienstes über landeseinheitliche Ruf-
nummern:
deutsches Festnetz: 0180-5-258825 - Plz (0,14 €/pro Minute)
Mobilfunknetz: 0180-5-258825 - Plz (max. 0,42 €/Minute)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter
www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr.

Apothekennotdienst
01805/25 88 25 (+ eigene Postleitzahl)

24-stündige Bereitschaft der Informationszentrale gegen
Vergiftungen der Uniklinik Bonn.

Giftnotruf
0228/19240

DRK-Krankenhaus Altenkirchen

02681/88-0
Antonius-Krankenhaus Wissen

02742/706-0
Kreiskrankenhaus Waldbröl

02291/82-0
DRK-Krankenhaus Kirchen

02741/682-0
Diakonie Klinikum Jung-Stilling

0271/3333

Krankenhäuser

Rettungsdienst
Krankentransport

112

Kinderärztlicher Notdienst
01805/112057

(Achtung! Bei Lebensgefahr Notruf 112 wählen!)
Die Notdienstzentrale ist dienstbereit:
■ von freitags 18 Uhr bis montags 8 Uhr
■ von mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 8 Uhr
■ an Feiertagen vom Vorabend 18 Uhr

bis zum folgenden Werktag 8 Uhr

Polizei Notruf 110

Feuerwehr Notruf 112

Allgemeiner Notruf 110 oder 112

Medizinische Bereitschaftsdienste

BEREITSCHAFTSDIENSTE / NOTRUFE / SPRECH- UND ÖFFNUNGSZEITEN

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
01805/040308

Ansage des Notdienstes zu folgenden Zeiten
■ freitags 14 bis 18 Uhr
■ samstags 8 Uhr, bis montags 8 Uhr
■ mittwochs von 14 bis 18 Uhr
■ an Feiertagen von 8 Uhr bis zum Folgetag um 8 Uhr
■ an Feiertagen mit einem Brückentag von Donnerstag

8 Uhr bis Samstag 8 Uhr



Wissen 3 Nr. 23/2020

Bereitschaftsdienste / Notrufe / Sprech- und Öffnungszeiten
Stand 29.05.2020

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG WISSEN
Rathausstraße 75, 57537 Wissen
Telefon: ..............................................02742/9390
Telefax: ..........................................02742/939207
E-Mail-Adresse: info@rathaus-wissen.de
Internet: www.wissen.eu
Öffnungszeiten des Rathauses Wissen:
vormittags:
Montag bis Freitag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
nachmittags:
Montag und Mittwoch: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Des Weiteren sind auch Besuche nach vorheriger
Terminvereinbarung außerhalb der o.g. Öffnungs-
zeiten möglich.

■ BÜRGERMEISTER, STADTBÜRGERMEISTER
UND ORTSBÜRGERMEISTER IN DER
VERBANDSGEMEINDE WISSEN

Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wissen
Herr Michael Wagener, Rathausstraße 75, 57537 Wissen
Telefon ....................................................02742/939100
E-Mail ......................buergermeister@rathaus-wissen.de

Stadtbürgermeister der Stadt Wissen
Herr Berno Neuhoff, Platz des Wissener Jahrmarktes,
57537 Wissen, Telefon..........................02742/9115151
E-Mail ...................stadtbuergermeister@rathaus-wissen.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde
Birken-Honigsessen
Herr Hubert Wagner, Hauptstraße 61,
57587 Birken-Honigsessen, Telefon: .....0178/8245293
E-Mail....................ortsbuergermeister@birken-honigsessen.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Hövels
Herr Wolfgang Klein, Am Bahnhof 8a, 57537 Hövels
Telefon ..........................................0157/81884010
E-Mail ............................ortsbuergermeister@hoevels.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)
Herr Hubert Becher, Erlenstraße 35, 57581 Katzwinkel (Sieg)
Telefon ............................................0171/3636707
E-Mail ..................ortsbuergermeister@katzwinkel-sieg.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Mittelhof
Herr Franz Cordes, Steckensteiner Straße 13, 57537
Mittelhof
Telefon: 0171/2040145
E-Mail .......................... ortsbuergermeister@mittelhof.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)
Herr Matthias Grohs, Am Stockacker 15,
57537 Selbach (Sieg), Tel. ........................0160/8799753
E-Mail-Adresse: ortsbuergermeister@selbach-sieg.de

■ DRK-RETTUNGSDIENST............................112

■ ST.-ANTONIUS-KRANKENHAUS WISSEN
Telefon .................................................................. 7060
Altenheim St. Hildegard ..............................02742/7060
kirchl. Sozialstation .....................................02742/3030
Hamm-Wissen, Servicepflege
■ MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM

AM ST. ANTONIUS-KRANKENHAUS WISSEN
Telefon: .................................................02742/706-135
■ POLIZEI
Polizeiwache Wissen ..................................02742/9350
zuständig für die Verbandsgemeinde Wissen
werktags ...........................................6.00 bis 22.00 Uhr
samstags/sonntags/feiertags............9.00 bis 19.00 Uhr
ansonsten:
Polizeiinspektion Betzdorf...........................02741/9260
Kriminalpolizeiinspektion Betzdorf ........02741/926-200
■ FEUERWEHR Notruf .........................................112
Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen
Verbandsgemeinde-Wehrleiter Stefan Deipenbrock,
Behringstraße 8, 57537 Wissen
dienstl. .......................................................02742/932352
privat..........................................................02742/911666
stellvertr. Wehrleiter Daniel Hundhausen
dienstl. .....................................................0160/97252729

-Anzeige-
■ Stromversorgung:
Störungsdienst EAM Netz GmbH
Wiesenstraße 2
Netz und Einspeisung............................ 0800/32 505 32*
Entstörungsdienst Strom ....................... 0800/34 101 34*
*Kostenfreie Rufnummern

■ INNOGY SE VERTRIEB
Kundenservice........................................0800/9944009
innogy vor Ort, Altenkirchen, Marktstr. 7
Mo, Di, Do 9:00 - 13:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr
innogy vor Ort, Kirchen, Siegstr. 9, bei EP:Peter
Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
und Sa 9:00 - 13:00 Uhr

■ SCHIEDSAMT WISSEN
Schiedsfrau: Christiane Buchen .................02742/4016
Stellvertreter: Friedhelm Heck ................... 02741/8935
Termine nach telefonischer Vereinbarung

■ GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE
IM RATHAUS WISSEN

Ansprechpartnerin: Fr. Sabah Bayar, E-Mail:
gleichstellungsbeauftragte@verbandsgemeinde-wissen.de
Termine nach Vereinbarungen im Konferenzraum,
Rathausstraße 56, 57537 Wissen

■ BEHINDERTENBEAUFTRAGTER
Marco de Nichilo
Telefon: ..................................................02742/939150
E-Mail .................. marco.denichilo@rathaus-wissen.de
Erreichbar während der allgemeinen Öffnungszeiten im
Rathaus Wissen (Erdgeschoss, Zimmer 25).

■ GESCHIRRMOBIL
DER VERBANDSGEMEINDE WISSEN

Reservierung bei:
Verbandsgemeindeverwaltung Wissen,
Verw.-Ang. Mathias Groß........................02742/939120
oder Hans Dieter Hüsch ...........................02742/71799
..............................................................0160/97481346

■ STADTWERKE WISSEN GMBH
Zentrale ...................................................02742/9345-0
Bereitschaft............................................02742/9345-30
Fax:........................................................02742/9345-29
Servicezeiten:
Montag bis Donnerstag ...........07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
.................................................13.15 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag......................................07.30 Uhr bis 13.00 Uhr
E- Mail:.............................. mail@stadtwerke-wissen.de
Internet: ............................. www.stadtwerke-wissen.dE

■ GRUPPENKLÄRANLAGE
HAMM / WINDECK / WISSEN

Rufbereitschaft .......................................0171/6735413

■ Öffnungszeiten Siegtalbad Wissen
Hallenbad
Montag ........................................ Vereine/geschlossen
Dienstag, Donnerstag und Freitag ...... 14:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch ............................................. 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag ............................................. 09:00 - 21:00 Uhr
zusätzlich
Mittwoch Frühschwimmen .................. 08:00 - 11:00 Uhr
Sonn- und Feiertage ........................... 08:00 - 20:00 Uhr
Freibad ............................................... 10:00 - 20:00 Uhr
(in den Sommermonaten - witterungsabhängig lt.
Bekanntgabe)
Sauna
Montag - Damensauna ...................... 14:00 - 22:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag ................... 14:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch, Samstag ............................. 10:00 - 22:00 Uhr
Freitag ................................................. 14:00 - 23:00 Uhr
Sonn- und Feiertage ........................... 09:00 - 21:00 Uhr
Heiligabend und 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen -
Silvester und Neujahr abweichende Öffnungszeiten
Information unter Tel.: ............................ 02742/9136140
Internet: ................................ www.siegtalbad-wissen.de
........................................ www.facebook.com/Siegtalbad

■ VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT
WESTERWALD-TANUS

Servicestelle Wissen
im Gebäude der
Verbandsgemeindeverwaltung Wissen,
Rathausstr. 75, 57537 Wissen
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 8.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung
Rufnummer: ....................02663/9165-1355 und -1354
Im Internet finden Sie uns unter:
www.vermkv.rlp.de/westerwald-taunus

■ FINANZAMT ALTENKIRCHEN-HACHENBURG
Altenkirchen: Tel. 02681/86-0Fax 02681/86-10090
Hachenburg: Tel. 02662/9452-0, Fax 02662/9452-10092
Öffnungszeiten der Service-Center:
Montag bis Dienstag.........................8.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch ...........................................8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag.......................................8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag...............................................8.00 bis 12.00 Uhr
Internet: ... www.finanzamt-altenkirchen-hachenburg.de
E-Mail:.................................. Poststelle@fa-ak.fin.rlp.de
Info-Hotline der Finanzämter: ........... 0180 / 3 757 400*
Jeden ersten Donnerstag im Monat Tipps und Infos zu
aktuellen Steuerthemen.
Montag bis Donnerstag ................... 8.00 bis 17.00 Uhr
*9 Cent/Minute/Festnetz, 42 Cent/Minute/Mobil

■ WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
KREIS ALTENKIRCHEN
Parkstr. 1, 57610 Altenkirchen

Tel.: .................................................... (02681) 81-39 00
Fax:.................................................... (02681) 81-39 04
E-Mail:.................... wirtschaftsfoerderung@kreis-ak.de

■ LANDESAMT FÜR SOZIALES, JUGEND
UND VERSORGUNG

Auskunft und Beratung aus den Bereichen Schwerbehin-
dertenrecht und soziales Entschädigungsrecht an jedem
4. Donnerstag in den Monaten Jan./Mrz./Mai./Jul./Sep./
Nov. von 14:00 bis 16:00 Uhr. Anmeldung im Rathaus
Wissen bis montags vor dem jeweiligen Sprechtagster-
min bei Markus Wagner (02742/939157).
■ DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG
(Gemeinsame Auskunfts- und Beratungsstelle)
Sprechtag bei den Stadtwerken Wissen GmbH, Wiesen-
straße 2, 57537 Wissen an jedem 2. Montag im Monat
von 08.30 bis 15.10 Uhr. Auskunft und Beratung der
Deutschen Rentenversicherung Rhein-land-Pfalz (ehem.
LVA) und der Deutschen Rentenversicherung Bund
(ehem. BfA) sowie der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See. Anmeldung im Rathaus Wissen
bei Markus Wagner (02742/939157).
■ VERSICHERTENBERATER DER DEUTSCHEN

RENTENVERSICHERUNG BUND
Mirjam Braun
Sprechstunde jeden Donnerstag ab 16.00 Uhr!
Anmeldung im Rathaus Wissen bei Markus Wagner,
Tel: 02742/939-157
■ VERSICHERTENBERATER

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG
- Knappschaft Bahn See für den Bereich
der Verbandsgemeinde Wissen
Bernd Klauer, Bergstraße 27, 57537 Wissen,
Tel: 02742/5167
Gerwin Blum, Weitefelder Garten 17, 57518 Alsdorf,
Tel: 02742/24909
Dieter Rütscher, im Steimelsgarten 5, 57636 Mammelzen,
Tel: 02681/5986
■ DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND

FÜR DEN BEREICH DER VERBANDS-
GEMEINDE WISSEN

Cordula Heuser, Auf dem Heidstock 2, 57632 Peterslahr,
Tel: 02685/1884
Karl-Heinz Schelhas, Dorfstraße 71 A, 57548 Kirchen,
Tel: 02741/62965
Termine können telefonisch vereinbart werden.
■ EHRENAMTSBÖRSE

DER VERBANDSGEMEINDE WISSEN
Informiert und vermittelt rund um das Thema
„Ehrenamt“: Jochen Stentenbach
(Rathaus Wissen, Erdgeschoss, Zimmer 23,
Tel. 02742/939-159, E-Mail: info@rathaus-wissen.de)
■ HOSPIZ- U. PALLIATIVBERATUNGSDIENST

DES HOSPIZVEREIN ALTENKIRCHEN
Begleitung und Beratung schwerstkranker u. sterbender
Menschen u. Angehörige, Info:...............02681-879658
■ PFLEGESTÜTZPUNKT HAMM-WISSEN
Zentrale Beratungsstelle für ältere, pflege- und hilfsbe-
dürftige Menschen und deren Angehörige.
Die Beratung zu Pflegefragen und Lebensplanung im
Alter ist kostenlos, neutral und unverbindlich.
Agnes Brück und Christiane Münker
Tel............................................................02742/706 - 119
Fax:....................................................02742 - 706 - 226
Sprechzeiten: Montags von 9.30 - 12.00 und donners-
tags von 9.00 - 12.00h in Wissen und dienstags von
14.30 - 16.00 im Kulturhaus in Hamm
Andreas Schneider ................................02742/706102
Sprechzeiten: Dienstags von 10.00 - 12.00 h in Wissen,
Auf der Rahm 17, 57537 Wissen (im Antonius Kranken-
haus), E-Mail: beko@antonius-wissen.de
Darüberhinaus sind individuelle Terminvereinbarungen,
auch Besuche bei Ihnen zu Hause, möglich.
■ WISSERLAND-TOURISTIK e.V.
Bahnhofstraße 2 (im RegioBahnhof), 57537 Wissen
Postfach 1449, 57532 Wissen
Telefon: .......................................................02742/2686
Fax:.........................................................02742/967768
E-Mail:................................ info@wisserlandtouristik.de
Internet: ................................................ www.wissen.eu
■ WOCHENMARKT IN WISSEN
Jeden Donnerstag in der Fußgängerzone Markt- und
Mittelstraße. Zeiten:
01.04. - 30.09. von 7.30 bis 14.00 Uhr
01.10. - 31.03. von 8.00 bis 14.00 Uhr
Anmeldungen und Info: Verbandsgemeindeverwaltung
Wissen, Tel: 02742/939-161
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B256 ➜ Wissen Bahnhof - BBS - Köttingen -
Kreuztal - Bahnhof V

Martin Becker GmbH & Co. KG
Tel. 02681 95170

Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag.
Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und
Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen.

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
S F F F S
zh

Wissen Bahnhof D
- Stadtwerke
Wissen Rathaus B
- Steinbuschanlage
- BBS/Hachenburger Str.
Köttingen Paffrather Str.
Wissen Liebigstr.
- Sauerbruchstr.
- Ziegelstr.
- Kath. Friedhof
- Im Kreuztal
Wissen Rathaus B
Wissen Bahnhof D

6.05
6.07
6.09
6.10
6.12
6.13
6.16
6.17
6.18
6.20
6.21
6.23
6.29

7.05
7.07
7.09
7.10
7.12
7.13
7.16
7.17
7.18
7.20
7.21
7.23
7.29

7.05
7.07
7.09
7.10
7.12
7.13
7.16
7.17
7.18
7.20
7.21
7.23
7.29

8.05
8.07
8.09
8.10
8.12
8.13
8.16
8.17
8.18
8.20
8.21
8.23
8.29

9.05
9.07
9.09
9.10
9.12
9.13
9.16
9.17
9.18
9.20
9.21
9.23
9.29

10.05
10.07
10.09
10.10
10.12
10.13
10.16
10.17
10.18
10.20
10.21
10.23
10.29

11.05
11.07
11.09
11.10
11.12
11.13
11.16
11.17
11.18
11.20
11.21
11.23
11.29

12.05
12.07
12.09
12.10
12.12
12.13
12.16
12.17
12.18
12.20
12.21
12.23
12.29

13.05
13.07
13.09
13.10
13.12
13.13
13.16
13.17
13.18
13.20
13.21
13.23
13.29

14.05
14.07
14.09
14.10
14.12
14.13
14.16
14.17
14.18
14.20
14.21
14.23
14.29

15.05
15.07
15.09
15.10
15.12
15.13
15.16
15.17
15.18
15.20
15.21
15.23
15.29

15.05
15.07
15.09
15.10
15.12
15.13
15.16
15.17
15.18
15.20
15.21
15.23
15.29

16.05
16.07
16.09
16.10
16.12
16.13
16.16
16.17
16.18
16.20
16.21
16.23
16.29

17.05
17.07
17.09
17.10
17.12
17.13
17.16
17.17
17.18
17.20
17.21
17.23
17.29

18.05
18.07
18.09
18.10
18.12
18.13
18.16
18.17
18.18
18.20
18.21
18.23
18.29

19.05
19.07
19.09
19.10
19.12
19.13
19.16
19.17
19.18
19.20
19.21
19.23
19.29

S = an Schultagen F = in den Ferien und an schulfreien
Tagen

zh = fährt ab Wissen Bahnhof als Linie 259
nach Wissen Realschule/Altbel

B256

➜Wissen Bahnhof - Kreuztal - Köttingen -
BBS - Bahnhof V

Martin Becker GmbH & Co. KG
Tel. 02681 95170

Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag.
Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und
Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen.

Verkehrsbeschränkungen

Montag - Freitag
F

Wissen Bahnhof D
Wissen Rathaus A
- Im Kreuztal
- Hüttensiedlung
- Nisterstr.
- Sauerbruchstr.
- Liebigstr.
Köttingen Paffrather Str.
Wissen BBS/Hachenburger Str.
- Grundschule
- Stadtwerke
Wissen Bahnhof D

6.31
6.33
6.34
6.36
6.37
6.39
6.40
6.42
6.45
6.47
6.49
6.54

7.31
7.33
7.34
7.36
7.37
7.39
7.40
7.42
7.45
7.47
7.49
7.54

8.31
8.33
8.34
8.36
8.37
8.39
8.40
8.42
8.45
8.47
8.49
8.54

9.31
9.33
9.34
9.36
9.37
9.39
9.40
9.42
9.45
9.47
9.49
9.54

10.31
10.33
10.34
10.36
10.37
10.39
10.40
10.42
10.45
10.47
10.49
10.54

11.31
11.33
11.34
11.36
11.37
11.39
11.40
11.42
11.45
11.47
11.49
11.54

12.31
12.33
12.34
12.36
12.37
12.39
12.40
12.42
12.45
12.47
12.49
12.54

13.31
13.33
13.34
13.36
13.37
13.39
13.40
13.42
13.45
13.47
13.49
13.54

14.31
14.33
14.34
14.36
14.37
14.39
14.40
14.42
14.45
14.47
14.49
14.54

15.31
15.33
15.34
15.36
15.37
15.39
15.40
15.42
15.45
15.47
15.49
15.54

16.31
16.33
16.34
16.36
16.37
16.39
16.40
16.42
16.45
16.47
16.49
16.54

17.31
17.33
17.34
17.36
17.37
17.39
17.40
17.42
17.45
17.47
17.49
17.54

18.31
18.33
18.34
18.36
18.37
18.39
18.40
18.42
18.45
18.47
18.49
18.54

19.31
19.33
19.34
19.36
19.37
19.39
19.40
19.42
19.45
1947Y
1949Y

19.54

F = in den Ferien und an schulfreien
Tagen

Y = Halt nur zum Aussteigen
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B257 ➜ Steckenstein - Schönstein - Wissen V
Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH

Tel. 02747 912760
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag.
Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und
Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen.

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
F S S S S F S F S

od
Steckenstein Eisengarten
- Grube Friedrich an
- Grube Friedrich ab
- Landgasthof
Mittelhof Campingplatz
- Kirche
- Hüngesberg
- Oberkrombach
- Blickhausen
Schönstein Karweg
- Wacholderweg
- Lupinenweg
- Katzenthaler Str.
Schönstein Schloss A
Schönstein Schloss D
- Kindergarten
Wissen Bahnhof E
- Grundschule
Wissen Gymnasium H
Wissen Realschule/Altbel A

5.01
5.02
5.02
5.04
5.05
5.07
5.09
5.10
5.11
5.12

5.14
5.15
5.16

5.22

6.06
6.07
6.07
6.09
6.10
6.12
6.14
6.15
6.16
6.17

6.19
6.20
6.21

6.27

7.06
7.07
7.07
7.09
7.10
7.12
7.14
7.15
7.16
7.17

7.19
7.20
7.21

7.27

7.03
7.04
7.04
7.06
7.07
7.09
7.11
7.12
7.14
7.16

7.18
7.20
7.22

7.27

7.32
7.35

7.10
7.11
7.11
7.13
7.14
7.16
7.18
7.19
7.21
7.23

7.25
7.27
7.29

7.32
7.37

7.22
7.23
7.23
7.25
7.26
7.28
7.30
7.31
7.33
7.34

7.36
7.37

7.39

8.00
8.01
8.01
8.03
8.04
8.06
8.08
8.09
8.10
8.11
8.13
8.15
8.16
8.17

8.20
8.27

9.06
9.07
9.07
9.09
9.10
9.12
9.14
9.15
9.16
9.17

9.19
9.20
9.21

9.27

11.06
11.07
11.07
11.09
11.10
11.12
11.14
11.15
11.16
11.17

11.19
11.20
11.21

11.27

12.16
12.18
12.19
12.21
12.22
12.24
12.26
12.27
12.28
12.29

12.31
12.32
12.33

12.39

13.06
13.07
13.07
13.09
13.10
13.12
13.14
13.15
13.16
13.17

13.19
13.20
13.21

13.27

13.21
13.23
13.24
13.26
13.27
13.29
13.31
13.32
13.33
13.34

13.36
13.37
13.38

13.44

15.06
15.07
15.07
15.09
15.10
15.12
15.14
15.15
15.16
15.17

15.19
15.20
15.21

15.27

16.06
16.07
16.07
16.09
16.10
16.12
16.14
16.15
16.16
16.17

16.19
16.20
16.21

16.27

16.06
16.08
16.09
16.11
16.12
16.14
16.16
16.17
16.18
16.19

16.21
16.22
16.23

16.29

17.06
17.07
17.07
17.09
17.10
17.12
17.14
17.15
17.16
17.17

17.19
17.20
17.21

17.27

18.06
18.07
18.07
18.09
18.10
18.12
18.14
18.15
18.16
18.17

18.19
18.20
18.21

18.27

19.06
19.07
19.07
19.09
19.10
19.12
19.14
19.15
19.16
19.17

19.19
19.20
19.21

19.27

F = in den Ferien und an schulfreien
Tagen

S = an Schultagen od = fährt ab Schönstein als Linie 268 nach
Gebhardshain

B257

➜

Wissen - Schönstein - Steckenstein V
Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH

Tel. 02747 912760
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag.
Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und
Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen.

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
S S S S F S y vS

w0 w0
Wissen Realschule/Altbel A
Wissen Gymnasium B
- Grundschule
Wissen Bahnhof E
Schönstein Kindergarten
Schönstein Schloss B
- Katzenthaler Str.
- Lupinenweg
- Wacholderweg
- Karweg
Mittelhof Blickhausen
- Oberkrombach
- Hüngesberg
- Kirche
- Campingplatz
Steckenstein Landgasthof
- Grube Friedrich
- Eisengarten

6.33

6.36
6.37
6.38

6.40
6.41
6.42
6.43
6.45
6.46
6.47Y
6.48Y
6.55

8.33

8.36
8.37
8.38

8.40
8.41
8.42
8.43
8.45
8.46
8.47Y
8.48Y
8.55

10.33

10.36
10.37
10.38

10.40
10.41
10.42
10.43
10.45
10.46
1047Y
1048Y

10.55

11.55
12.00

12.03
12.04
12.05

12.07
12.08
12.09
12.10
12.12
12.13

12.15

12.33
12.38
12.39
12.40
12.41
12.43
12.44
12.45
12.46
12.47
12.49
12.50
1251Y
1252Y

12.59

13.00
13.05

13.08
13.09
13.10

13.12
13.13
13.14
13.15
13.17
13.18

13.20

13.12
13.15

13.20

13.23
13.24
13.25

13.27
13.28
13.29
13.30
13.32
13.33
1334Y
1335Y

13.42

13.29
13.30
13.31

13.33
13.34
1335Y
1336Y
1338Y
1339Y
1340Y
1341Y

13.48

14.33

14.36
14.37
14.38

14.40
14.41
14.42
14.43
14.45
14.46
1447Y
1448Y

14.55

15.33

15.36
15.37
15.38

15.40
15.41
15.42
15.43
15.45
15.46
1547Y
1548Y

15.55

15.32
15.35
15.45
15.50

15.53
15.54
15.55

15.57
15.58
15.59
16.00
16.02
16.03

16.05

16.20

16.23
16.24
16.25

16.27
16.28
1629Y
1630Y
1632Y
1633Y
1634Y
1635Y

16.42

16.33

16.36
16.37
16.38

16.40
16.41
16.42
16.43
16.45
16.46
1647Y
1648Y

16.55

17.33

17.36
17.37
17.38

17.40
17.41
17.42
17.43
17.45
17.46
1747Y
1748Y

17.55

18.33

18.36
18.37
18.38

18.40
18.41
18.42
18.43
18.45
18.46
1847Y
1848Y

18.55

20.33

20.36
20.37
20.38

20.40
20.41
20.42
20.43
20.45
20.46
2047Y
2048Y

20.55

S = an Schultagen
Y = Halt nur zum Aussteigen

F = in den Ferien und an schulfreien
Tagen

y vS= nur montags bis donnerstags an
Schultagen

w0 = nicht am 25.01. und 28.06.19
(Zeugnisausgabe)
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B269 ➜ Gebhardshain - Fensdorf - Selbach - Wissen V
Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH

Tel. 02747 912760
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag.
Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und
Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen.

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
S F S F S F S S S S F y vS

(f (g (g K w0 w0 K (g
Gebhardshain Westerwaldschule
- Kirchplatz
- Steimelsgarten
- Eichenweg
- Liebergstr.
- Kindergarten
- Grundschule
Fensdorf Tannenhof
Fensdorf Glockenweg A
Fensdorf Glockenweg B
Selbach (Sieg) Vor der Hardt
- Wendeschleife
- Bergstr.
Brunken Ost
- West
- Kölbach
Selbach (Sieg) Kirchseifen
Glatteneichen Ort
Köttingen Häuser Weg
- Endepfuhl
- Im Hutzenthal
- Kindergarten
Wissen BBS/Hachenburger Str.
- Grundschule
Wissen Bahnhof C
Wissen Gymnasium H
Wissen Realschule/Altbel A

6.00
6.02
6.06
6.07
6.08
6.09
6.11
6.13

6.16
6.17
6.18
6.20

6.27

6.13
6.13
6.15
6.16

6.18Y
6.20Y

6.22Y
6.26

6.53
6.55

6.57
7.01
7.02
7.03
7.04
7.06
7.08
7.11
7.13

7.15
7.17
7.19

7.24
7.29
7.32

7.00
7.02
7.06
7.07
7.08
7.09
7.11
7.13

7.16
7.17
7.18
7.20

7.27

7.09
7.11
7.12
7.14
7.17
7.19
7.22
7.24

7.26
7.28
7.30
7.35

8.00
8.02
8.06
8.07
8.08
8.09
8.11
8.13

8.16
8.17
8.18
8.20

8.27

8.08
8.08
8.10
8.11

8.13Y
8.15Y

8.17Y
8.21

10.00
10.02
10.06
10.07
10.08
10.09
10.11
10.13

10.16
10.17
10.18
10.20

10.27

10.08
10.08
10.10
10.11

1013Y
1015Y

1017Y
10.21

11.53
11.55
11.59
12.00
12.01
12.02
12.04
12.06

12.09
12.10
12.11
12.13

12.20

12.00
12.02
12.06
12.07
12.08
12.09
12.11
12.13

12.16
12.17
12.18
12.20

12.27

12.08
12.08
12.10
12.11
12.15

1219Y
1221Y

1223Y
12.27

12.08
12.08
12.10
12.11
12.15
12.17
1221Y
1223Y

1225Y
12.29

13.20

13.23
13.27
13.29

13.31
13.32
1333Y
1334Y
1335Y
1337Y
1339Y
1342Y
1344Y

1346Y
13.50

13.49
13.49
13.51
13.52

13.54
13.56

13.58
14.02

14.08
14.10

14.13

14.16
14.17
14.18
14.20

14.27

14.08
14.08
14.10
14.11

14.06
1413Y
1415Y

1417Y
14.21

14.08
14.08
14.10
14.11

1413Y
1415Y

1417Y
14.21

16.08
16.10

16.13

16.16
16.17
16.18
16.20

16.27

16.00
16.08
16.08
16.10
16.11

16.13
16.15

16.17
16.18
1619Y
1620Y
1621Y

16.26

S = an Schultagen
(f = Anruf-Linien-Fahrt, bitte bis 22 Uhr

am Vortag anmelden: (02747)
91276100, Gruppen ab 5 Pers. bis 2
Werktage vor Abfahrt.

Y = Halt nur zum Aussteigen

F = in den Ferien und an schulfreien
Tagen

(g = Anruf-Linien-Fahrt, bitte bis 60 Min.
vor Abfahrt anmelden: (02747)
91276100 (6-22 Uhr), Gruppen ab 5
Pers. bis 2 Werktage vor Abfahrt.

K = Kleinbus, bis max. 7 Personen

y vS= nur montags bis donnerstags an
Schultagen

w0 = nicht am 25.01. und 28.06.19
(Zeugnisausgabe)

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
bS F S
(g (g (g (g

Gebhardshain Kirchplatz
- Steimelsgarten
- Eichenweg
- Liebergstr.
Fensdorf Tannenhof
Fensdorf Glockenweg A
Fensdorf Glockenweg B
Selbach (Sieg) Vor der Hardt
- Wendeschleife
- Kirchseifen
Köttingen Endepfuhl
- Im Hutzenthal
- Kindergarten
Wissen BBS/Hachenburger Str.
Wissen Bahnhof C

16.08
16.08
16.10
16.11
1613Y
1615Y

1617Y
16.21

16.08
16.08
16.10
16.11
1613Y
1615Y

1617Y
16.21

17.08
17.10

17.13
17.16
17.17
17.18
17.20
17.27

17.08
17.08
17.10
17.11
1713Y
1715Y

1717Y
17.21

18.08
18.10

18.13
18.16
18.17
18.18
18.20
18.27

18.08
18.08
18.10
18.11
1813Y
1815Y

1817Y
18.21

20.08
20.10

20.13
20.16
20.17
20.18
20.20
20.27

20.08
20.08
20.10
20.11
2013Y
2015Y

2017Y
20.21

bS = nur freitags an Schultagen
Y = Halt nur zum Aussteigen

F = in den Ferien und an schulfreien
Tagen

(g = Anruf-Linien-Fahrt, bitte bis 60 Min.
vor Abfahrt anmelden: (02747)
91276100 (6-22 Uhr), Gruppen ab 5
Pers. bis 2 Werktage vor Abfahrt.

S = an Schultagen
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B269
➜

Wissen - Selbach - Fensdorf - Gebhardshain V
Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH

Tel. 02747 912760
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag.
Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und
Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen.

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
S F S F S F S S S S F

(f (f oa (f (g (g w0 (g
Wissen Realschule/Altbel A
Wissen Gymnasium A
- Grundschule
Wissen Bahnhof C
- BBS/Hachenburger Str.
Köttingen Kindergarten
- Im Hutzenthal
- Endepfuhl
- Häuser Weg
Glatteneichen Ort
Selbach (Sieg) Kirchseifen
Brunken Kölbach
- West
- Ost
Selbach (Sieg) Bergstr.
- Vor der Hardt
- Wendeschleife
- Vor der Hardt
Fensdorf Glockenweg A
Fensdorf Glockenweg B
- Tannenhof
Gebhardshain Kindergarten
- Liebergstr.
- Eichenweg
- Steimelsgarten
- Kirchplatz
- Grundschule
- Westerwaldschule

5.31
5.31X

5.34X
5.36X

5.38
5.39
5.40
5.45

5.33
5.37
5.38
5.39
5.40

5.43

5.46

5.51

6.31
6.31X

6.34X
6.36X

6.38
6.39
6.40
6.45

6.33
6.37
6.38
6.39
6.40

6.43

6.48

6.33
6.37
6.38
6.39
6.40

6.43

6.46

6.51

6.52
6.52

6.55
6.57

6.59
7.01
7.02
7.06

7.31
7.31X

7.34X
7.36X

7.38
7.39
7.40
7.45

7.50

7.52
7.56

7.28
7.29
7.30

7.33
7.35
7.37
7.38
7.39
7.39
7.43
7.43

7.49
7.51

7.55
8.01

7.33
7.37
7.38
7.39
7.40

7.43

7.46

7.51

7.40

7.42
7.43
7.44
7.45

7.48

7.51

7.56
8.10

8.12
8.16

9.26
9.26X

9.29X
9.31X

9.33
9.34
9.35
9.40

9.33
9.37
9.38
9.39
9.40

9.43

9.46

9.51

11.26
1126X

1129X
1131X

11.33
11.34
11.35
11.40

11.33
11.37
11.38
11.39
11.40

11.43

11.46

11.51

11.57

11.59
12.00
12.01

12.02
12.04
12.07
12.09
12.10
12.12
12.13
12.13
12.17 13.26

1326X

1329X
1331X

13.33
13.34
13.35
13.40

13.12
13.15
13.00
13.22
13.26
13.27
13.28

13.29
13.31
13.34
13.36
13.37
13.39
13.40
13.40
13.44
13.44

1347Y
13.51

13.33
13.37
13.38
13.39
13.40

13.43
13.45
13.46
13.48
13.49
13.49
13.53
13.53

13.58

S = an Schultagen
oa = fährt ab Gebhardshain als Linie 271

nach Betzdorf
X = Halt nur zum Einsteigen

F = in den Ferien und an schulfreien
Tagen

(f = Anruf-Linien-Fahrt, bitte bis 22 Uhr
am Vortag anmelden: (02747)
91276100, Gruppen ab 5 Pers. bis 2
Werktage vor Abfahrt.

Y = Halt nur zum Aussteigen

w0 = nicht am 25.01. und 28.06.19
(Zeugnisausgabe)

(g = Anruf-Linien-Fahrt, bitte bis 60 Min.
vor Abfahrt anmelden: (02747)
91276100 (6-22 Uhr), Gruppen ab 5
Pers. bis 2 Werktage vor Abfahrt.

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
F S

(g (g (g
Wissen Realschule/Altbel A
Wissen Gymnasium A
- Grundschule
Wissen Bahnhof C
- BBS/Hachenburger Str.
Köttingen Kindergarten
- Im Hutzenthal
- Endepfuhl
- Häuser Weg
Glatteneichen Ort
Selbach (Sieg) Kirchseifen
Brunken Kölbach
- West
- Ost
Selbach (Sieg) Bergstr.
- Vor der Hardt
- Wendeschleife
- Vor der Hardt
Fensdorf Glockenweg B
- Tannenhof
Gebhardshain Liebergstr.
- Eichenweg
- Steimelsgarten
- Kirchplatz

15.26
1526X
1529X
1531X

15.33
15.34
15.35
15.40

15.33
15.37
15.38
15.39
15.40

15.43
15.45
15.46
15.48
15.49
15.49
15.53
15.53
15.58

15.30
15.33
15.45
15.40
15.47
15.48
15.49

15.50
15.52
15.55
15.57
15.58
16.00
16.01
16.01
16.05
16.05
1608Y

16.12

16.33
16.37
16.38
16.39
16.40

16.43
16.45
16.46
16.48
16.49
16.49
16.53
16.53
16.58

17.26
1726X
1729X
1731X

17.33
17.34
17.35
17.40

17.33
17.37
17.38
17.39
17.40

17.43
17.45
17.46
17.48
17.49
17.49
17.53
17.53
17.58

18.33
18.37
18.38
18.39
18.40

18.43
18.45
18.46
18.48
18.49
18.49
18.53
18.53
18.58

19.26
1926X
1929X
1931X

19.33
19.34
19.35
19.40

19.33
19.37
19.38
19.39
19.40

19.43
19.45
19.46
19.48
19.49
19.49
19.53
19.53
19.58

F = in den Ferien und an schulfreien
Tagen

X = Halt nur zum Einsteigen

S = an Schultagen
Y = Halt nur zum Aussteigen

(g = Anruf-Linien-Fahrt, bitte bis 60 Min.
vor Abfahrt anmelden: (02747)
91276100 (6-22 Uhr), Gruppen ab 5
Pers. bis 2 Werktage vor Abfahrt.
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gültig ab 09.12.2018

B293 ➜ (Betzdorf -) Wehbach - Katzwinkel - Scheuerfeld - Bruche - Betzdorf V
Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH

Tel. 02747 912760
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag.
Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und
Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen.

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
S S F S S S S S y-vS y-vS
w0 w0

Betzdorf BBS Betzdorf-Kirchen A
Betzdorf Struthof D an
Betzdorf Struthof D ab
Kirchen (Sieg) Bahnhof
Kirchen (Sieg) Langs Eck A
- Kircherhütte
Wehbach Im Rußloch
- Sportplatz
- Au
- In den Bitzen
- Kindergarten
Wingendorf Heinz-Eberlein-Str.
- Im Sametswald
Katzwinkel (Sieg) Brandhardt
- Kiefernweg
- Glück-Auf-Str.
- Schule
- Knappenstr./Schule
- Schmal Feldchen an
- Schmal Feldchen ab
- Erlenstr./Knappenstr.
- Erlenstr./Brölbach
- Nimrod
Elkhausen Backhaus
Hönningen Höfer
Katzwinkel (Sieg) Nimrod
- Erlenstr./Brölbach
- Erlenstr./Knappenstr.
- Alte Poststr.
Wallmenroth Katzwinkeler Str.
- Bahnhofstr.
Scheuerfeld Bahnhof
Betzdorf Wolf-Geräte
- Schäferwerke
- Benjamin-Fox-Str.
- Kölner Str. Ost
- Wilhelmstr.
Betzdorf Busbahnhof 6

5.13

5.15
5.16
5.18
5.19
5.20

5.21
5.23
5.23
5.24
5.25
5.26
5.31

5.32
5.33
5.34
5.35
5.40
5.41
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.51
5.57

6.13

6.15
6.16
6.18
6.19
6.20

6.21
6.23
6.23
6.24
6.25
6.26
6.31

6.32
6.33
6.34
6.35
6.40
6.41
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.51
6.57

8.33
8.34
8.34

8.35
8.40
8.41
8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.51
8.57

9.13

9.15
9.16
9.18
9.19
9.20

9.21
9.23
9.23
9.24
9.25
9.26
9.31

9.32
9.33
9.34
9.35
9.40
9.41
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.51
9.57

11.13

11.15
11.16
11.18
11.19
11.20

11.21
11.23
11.23
11.24
11.25
11.26
11.31

11.32
11.33
11.34
11.35
11.40
11.41
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.51
11.57

11.44
11.44
11.45
11.45
11.46
11.47
11.48
11.51
11.56

12.13
12.15
12.17
12.18
12.20
12.21
12.22

12.13
12.15
12.17
12.18
12.20
12.21
12.22
12.24
12.24
12.25
12.25
12.26
12.27
12.28
12.31
12.36

12.44
12.44
12.45
12.45
12.46
12.47
12.48
12.51
12.56

13.13

13.15
13.16
13.18
13.19
13.20

13.21
13.23
13.23
13.24
13.25
13.26
13.31

13.32
13.33
13.34
13.35
13.40
13.41
13.45
13.46
13.47
13.48
13.49
13.51
13.57

13.15
13.20
13.25
13.30
13.32
1333Y
1335Y
1336Y
1337Y

13.39

13.41
13.42
13.44
13.45
13.46
13.48
13.48
13.49
13.49
13.50
13.51
13.52
13.55
14.00

14.09
14.14

14.13

14.15
14.16
14.18
14.19
14.20

15.13

15.15
15.16
15.18
15.19
15.20

15.21
15.23
15.23
15.24
15.25
15.26
15.31

15.32
15.33
15.34
15.35
15.40
15.41
15.45
15.46
15.47
15.48
15.49
15.51
15.57

15.55
16.00
16.02
1603Y
1605Y
1606Y
1607Y

16.09

16.11
16.12
16.14
16.15
16.16

16.17
16.19
16.19
1620Y
1621Y
1622Y
1625Y

16.30

16.07
16.12
16.19
16.24
16.26
1627Y
1629Y
1630Y
1631Y

16.33

16.35
16.36
16.38
16.39
16.40

16.41
16.43
16.45
1646Y
1647Y
1648Y
1651Y

16.56

17.13

17.15
17.16
17.18
17.19
17.20

17.21
17.23
17.23
17.24
17.25
17.26
17.31

17.32
17.33
17.34
17.35
17.40
17.41
17.45
17.46
17.47
17.48
17.49
17.51
17.57

17.43

17.45
17.46
17.48
17.49
17.50

17.51
17.53
17.53
1754Y
1755Y
1756Y
1759Y

18.04

19.13

19.15
19.16
19.18
19.19
19.20

19.21
19.23
19.23
19.24
19.25
19.26
19.31

19.32
19.33
19.34
19.35
19.40
19.41
19.45
19.46
19.47
19.48
19.49
19.51
19.57

S = an Schultagen
F = in den Ferien und an schulfreien

Tagen

y-vS= nur montags bis donnerstags an
Schultagen

Y = Halt nur zum Aussteigen

w0 = nicht am 25.01. und 28.06.19
(Zeugnisausgabe)

B293 ➜ Betzdorf - Bruche - Scheuerfeld - Katzwinkel - Wehbach (- Betzdorf) V
Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH

Tel. 02747 912760
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag.
Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und
Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen.

Verkehrsbeschränkungen
Hinweise

Montag - Freitag
S S S F S y-vS

tk w0
Betzdorf Busbahnhof 6
- Wilhelmstr.
- Kölner Str. Ost
- Kölner Str. West
- Schäferwerke
Scheuerfeld Bahnhof
Wallmenroth Bahnhofstr.
- Katzwinkeler Str.
Katzwinkel (Sieg) Alte Poststr.
- Erlenstr./Knappenstr.
- Erlenstr./Brölbach
- Nimrod
Hönningen Höfer
Elkhausen Backhaus
Katzwinkel (Sieg) Nimrod
- Erlenstr./Brölbach
- Erlenstr./Knappenstr.
- Schmal Feldchen
- Knappenstr./Schule
- Schule
- Glück-Auf-Str.
- Kiefernweg
- Brandhardt
Wingendorf Im Sametswald
- Heinz-Eberlein-Str.
Wehbach Kindergarten
- In den Bitzen
Kirchen (Sieg) Langs Eck B
- Bahnhof
Betzdorf Struthof D

5.59
6.04
6.05
6.06
6.09
6.12
6.13
6.14
6.18
6.19
6.20
6.21

6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.32

6.33
6.34
6.35
6.36
6.38

6.43

6.55
6.59
7.00
7.01
7.02
7.04

7.18
7.23
7.28

7.02

7.03
7.04
7.06
7.07
7.09

7.12

7.17
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.27
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.36
7.40
7.43

7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.30

7.31
7.32
7.33
7.34
7.36
7.40
7.43

8.15
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.24
8.27

7.59
8.04
8.05
8.06
8.09
8.12
8.13
8.14
8.18
8.19
8.20
8.21

8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.32

8.33
8.34
8.35
8.36
8.38

8.43

9.59
10.04
10.05
10.06
10.09
10.12
10.13
10.14
10.18
10.19
10.20
10.21

10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.32

10.33
10.34
10.35
10.36
10.38

10.43

11.59
12.04
12.05
12.06
12.09
12.12
12.13
12.14
12.18
12.19
12.20
12.21

12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.32

12.33
12.34
12.35
12.36
12.38

12.43

13.46
13.51
13.52
13.53

13.56
14.00
14.01
14.02
14.03

14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.14

14.15
14.16
14.17

13.59
14.04
14.05
14.06
14.09
14.12
14.13
14.14
14.18
14.19
14.20
14.21

14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.32

14.33
14.34
14.35
14.36
14.38

14.43

15.59
16.04
16.05
16.06
16.09
16.12
16.13
16.14
16.18
16.19
16.20
16.21

16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.32

16.33
16.34
16.35
16.36
16.38

16.43

16.29
16.34
16.35
16.36

16.39
16.43

16.44
16.46

16.47
16.48
16.49
16.50
16.52

16.57

17.59
18.04
18.05
18.06
18.09
18.12
18.13
18.14
18.18
18.19
18.20
18.21

18.26
18.27
18.28
18.29
18.30
18.32

18.33
18.34
18.35
18.36
18.38

18.43

19.59
20.04
20.05
20.06
20.09
20.12
20.13
20.14
20.18
20.19
20.20
20.21

20.26
20.27
20.28
20.29
20.30
20.32

20.33
20.34
20.35
20.36
20.38

20.43

S = an Schultagen
F = in den Ferien und an schulfreien

Tagen
tk = fährt ab Wehbach als Linie 290 nach

Betzdorf

y-vS= nur montags bis donnerstags an
Schultagen

w0 = nicht am 25.01. und 28.06.19
(Zeugnisausgabe)
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Stadteinwärts ab Regiobahnhof wird im Moment ausgebag-
gert, um die neuen Ver- und Entsorgungsleitungen in der
Rathausstraße zu verlegen. Das ausgehobene Material was
hierbei zum Vorschein kommt, kann leicht entnommen wer-
den, so dass die Arbeiten schnell voran schreiten und
zudem bietet es sich optimal zu einer ökologischen Weiter-
verwendung an.

Schauen wir einmal etwa 65 Millionen Jahre zurück. Kaltzeiten
und Warmzeiten gaben sich die Hand und besonders während
der letzen Eiszeit fand eine Anhebung der deutschen Mittelge-
birge statt. Flüsse schnitten ihre Täler in das Gestein, durch Ero-
sionen wurden die engen Täler verbreitert und die Reste der
alten Talböden blieben erhalten und werden heute als Terrassen
bezeichnet, um es einmal stark vereinfacht darzustellen. So auch
in Wissen, wo besonders die Mittelterrasse mehrfach gut erhal-
ten ist, direkt an der Sieg sichtbar wird und ein großer Teil der
Stadt selbst darauf erbaut wurde.

Bei Bohrungen, die unter anderem in den 1980er-Jahren in Wis-
sen stattfanden, als unter der dann neu gebauten, breiten, schö-
nen Zugangstreppe zur Kreuzerhöhungskirche ein Regenüber-
laufbecken entstand, fand man schon bei etwa acht Metern
Geröll und Flusskies. Meterdicke Lehmschichten und Lössboden
wurden damals ebenfalls freigelegt, genau wie aktuell bei den
Baggerarbeiten in der Rathausstraße, so dass durchaus davon
auszugehen ist, dass die Sieg in Urzeiten, als rauschender Fluss
auch durch die heutige Innenstadt, entsprechend auch im
Bereich der Rathausstraße floss. Dies zumindest als Seitenarm
des Hauptflusses.
Der Flussname „Sieg“ hat im übrigen nichts mit dem Sieg als Tri-
umph zu tun, sondern leitet sich aus dem keltischen Wort „Sik-
kere“ ab, was soviel bedeutet, wie „schneller Fluss“ (Quelle Wiki-
pedia). Das solch ein schneller Strom viel Geröll, Kies und Sand
mit sich führt, erschließt sich schnell. Und eben diese Ablagerun-
gen findet man immer wieder auch in der Stadt Wissen, wenn
dort im Untergrund gebaut wird.

Vorhandener Lehm- und Lössboden wird aufbereitet
Bei der Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen die man
aktuell in der Rathausstraße ab Regiobahnhof stadteinwärts
beobachten kann, wird derzeit Lehm- und Lössboden ausgeho-
ben, um dann im Kanalgraben die neuen Leitungen einzubrin-
gen. Aufgrund der geringen Festigkeit des ausgehobenen
Bodens, gehen hier die Arbeiten sehr schnell voran und man
liegt gut im Zeitplan.
Wo dann sonst im allgemeinen zur Aufschüttung Basalt-Split
oder gebrochenes Steinmaterial verwendet wird, kommt hier zur
ersten Ummantelung der neuen Leitungen wieder das ausgeho-
benen Bodenmaterial als sogenannter Flüssigboden zum Ein-
satz. Vorab geprüft, ob auch verwendbar, wird ein Bindemittel
direkt vor Ort beigemischt (mit Zementanteilen) und dann wieder
in den Kanalgraben eingebracht.
Ökologisch absolut sinnvoll stellt sich dieses Variante dar. Zum
einen werden in vielerlei Hinsicht Ressourcen gespart: Es muss
kein Basalt-Split für diesen Arbeitsschritt angefahren werden, der
Abtransport des Erdaushubs auf diverse Erddeponien entfällt,
kilometerweite LKW-Fahrten werden damit unnötig und zum
anderen minimiert sich die Verkehrsbelastung durch Baustellen-
fahrzeuge in der Innenstadt.
Wird im oberen Teil derzeit viel mit Bagger gearbeitet, finden im
unteren Teil der neu entstehenden Rathausstraße ab Europa-
kreisel quasi Feinarbeiten mit Hacke und Schaufel statt, die spä-
ter niemand mehr sieht, die aber dennoch genauso wichtig sind.
Unter anderem werden Telefonkabel freigelegt, überprüft und
gesichert, Leerrohre für Glasfaser bis an die Häuser gesetzt und
ebenso Kabel für die Straßenbeleuchtung verlegt. Die Arbeiten
rund um die Kellerschächte der einzelnen Häuser werden dabei
in Handarbeit ausgeführt. Etwa in vier Wochen (Ende Juni) kann
dann mit dem Setzen der Bordsteine und Betonsteinplatten für
Gehweg und Parkmöglichkeiten begonnen werden, die sich
lediglich optisch von der eigentlichen Fahrbahn abgrenzen, da
die Straße barrierefrei gestaltet wird. Wenn dann noch die tiefen
Pflanzbeete für die rund 30 Bäume, die im Herbst in diesem
Bereich zur Einpflanzung kommen, vorbereitet sind, wird der
neue Charakter der Rathausstraße schon sichtbar werden.

Mit der Flüssigbodenschaufel wird der ausgehobene Erdmaterial
direkt vor Ort zum Wiedereinsatz aufbereitet.
Auch der Verkehr will fließen
Seit Sperrung der Rathausstraße gelten die eingerichteten
Umleitungen, die sich besonders im Bereich Burgunder-, Stein-
busch- und Hachenburgerstraße als nicht ganz unproblematisch
darstellen, wobei der Verkehr unter anderem durch parkende
Autos zum Halten kommt.
Nach Vorschlägen aus der Verkehrskommission, die am 19. Mai
tagte, soll geprüft werden, ob eine Einbahnregelung Bergstraße
zur Nassauerstraße und Nassauerstraße - Steinbuschstraße zur
Hachenburgerstraße Abhilfe schaffen könne. So wäre es mög-
lich, dass der Verkehr aus Richtung Köttingen erst in die Berg-
straße abbiegt (Prüfung zur einseitigen Parkmöglichkeit), um in
den Bereich Nassauerstraße/Heisterstraße zu gelangen. Da es
im unteren Teil der Hachenburger Straße (bergab in Richtung
Rathausstraße) immer wieder zu Stockungen kommt, könnte
dies mit einem Halteverbot rechtsseitig zwischen 8 und 18 Uhr
weitestgehend umgangen werden. Nach Vorlage von Prüfungs-
ergebnissen, wird die Verkehrskommission hierzu erneut bera-
ten. Des Weiteren empfiehlt die Verkehrskommission ab Einmün-
dung Oststraße den Verkehr in der Gerichtsstraße von LKW über
3,5 Tonnen frei zu halten. (KB)

Fortsetzung der Titelseite

Ökologisches Bauen in der Rathausstraße mit geologisch wertvollem Material
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Neueste Rechtslage:
8. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz

(8. CoBeLVO)
Vom 25. Mai 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung

zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes
vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet:

Teil 1 Allgemeine Schutzmaßnahmen
§ 1
(1) Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu
anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Hausstands auf
ein Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, soll ein Mindestab-
stand zwischen Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haus-
stand leben, von 1,5 Metern eingehalten werden. Der Mindestabstand
von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht in einem gemeinsamen
Hausstand leben, ist einzuhalten, sofern in dieser Verordnung darauf
verwiesen wird (Abstandsgebot); dies gilt nicht für Personen, die auf-
grund einer Behinderung nicht dazu in der Lage sind, diesen Mindest-
abstand einzuhalten. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch, wenn eine Mund-
Nasen- Bedeckung getragen wird.
(2) In öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen, insbesondere in
geschlossenen Räumen soll grundsätzlich bei Begegnung mit ande-
ren Personen eine Mund-Nasen- Bedeckung getragen werden. Eine
Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen, sofern in dieser Verordnung
darauf verwiesen wird, soweit nachfolgend nichts Abweichendes
bestimmt ist (Maskenpflicht).
(3) Soweit in dieser Verordnung eine Maskenpflicht vorgesehen ist, gilt:
1. Kinder sind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres von

der Maskenpflicht befreit.
2. Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen
nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der Maskenpflicht
befreit; dies ist durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.

3. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig,
solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation
mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist.

4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen sind von der
Maskenpflicht befreit, wenn anderweitige geeignete Schutzmaß-
nahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden
oder solange kein Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder Besu-
cherinnen und Besuchern besteht.

(4) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im
unmittelbaren Umfeld solcher Einrichtungen mit der Ansammlung von
Personen zu rechnen ist, sind durch den Betreiber der Einrichtung
oder Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung oder sonstigen
Zusammenkunft Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebotes
nach Absatz 1 Satz 3, insbesondere zur Steuerung des Zutritts, zu
ergreifen (beispielsweise durch Anbringen von gut sichtbaren
Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 Metern).
(5) Soweit öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen öffnen, sind
besondere Hygienemaßnahmen, wie beispielsweise die Bereitstel-
lung von Desinfektionsmittel, erhöhte Reinigungsinterwalle, Trennvor-
richtungen und ähnliche Maßnahmen, vorzusehen.
(6) Sofern in einer öffentlichen oder gewerblichen Einrichtung mit
einer erhöhten Ansteckungsgefahr zu rechnen ist, sind die Schutz-
maßnahmen über die in den Absätzen 1 bis 5 geregelten Schutzmaß-
nahmen hinaus dem erhöhten Risiko anzupassen. Dies erfolgt unter
anderem durch eine Begrenzung der Personenzahl nach folgenden
Richtgrößen, sofern in dieser Verordnung darauf verwiesen wird (Per-
sonenbegrenzung):
1. Bei einer Verkaufs- oder Besucherfläche von bis zu 800 qm ins-

gesamt höchstens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besu-
cherfläche,

2. bei einer Verkaufs- oder Besucherfläche ab 801 qm insgesamt
auf einer Fläche von 800 qm höchstens eine Person pro 10 qm
Verkaufs- oder Besucherfläche und auf der 800 qm übersteigen-
den Fläche höchstens eine Person pro 20 qm Verkaufs- oder
Besucherfläche.

(7) Sofern sich Personen bestimmungsgemäß mehr als 15 Minuten
im gleichen räumlichen Zusammenhang mit anderen als den in § 2
Abs. 1 genannten Personen aufhalten, soll grundsätzlich die Kontakt-
nachverfolgbarkeit sichergestellt werden. Die Kontaktnachverfolgbar-
keit ist sicherzustellen, sofern in dieser Verordnung darauf verwiesen
wird (Kontakterfassung). Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift,
Telefonnummer) sind in diesem Fall von dem Betreiber einer Einrich-
tung oder Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung oder sonsti-
gen Zusammenkunft unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen zu erheben und für eine Frist von einem Monat aufzu-
bewahren; nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten unver-

züglich zu löschen. Sich aus anderen Rechtsvorschriften ergebende
Datenaufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Das zuständige
Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den
Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und dieser Ver-
ordnung obliegenden Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über die
Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln.
Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig.
An das zuständige Gesundheitsamt übermittelte Daten sind von die-
sem unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die
Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.
(8) Auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de)
sind folgende Hygienekonzepte veröffentlicht:
1. Hygienekonzept für Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen,
2. Hygienekonzept für Fitnessstudios,
3. Hygienekonzept für Freibäder,
4. Hygienekonzept für Flohmärkte, Sondermärkte und ähnliche

Märkte im Freien,
5. Hygienekonzept für Spielhallen,
6. Hygienekonzept für den Sport auf Außenanlagen,
7. Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich,
8. Hygienekonzept für Tanzschulen,
9. Hygienekonzept für Zirkusse,
10. Hygienekonzept für Spielbanken,
11. Hygienekonzept für Wettvermittlungsstellen,
12. Hygienekonzept für Theater, Kinos, Konzerthallen, Opernhäuser

und Kleinkunstbühnen mit Bestuhlung,
13. Hygienekonzept für Gastronomie und Beherbergung.
Die Schutzmaßnahmen der jeweiligen Hygienekonzepte in ihrer
jeweils geltenden Fassung sind bei Durchführung der Veranstaltun-
gen, bei Öffnung der in Satz 1 genannten Einrichtungen oder beim
Sport zu beachten. Sofern für einzelne Einrichtungen oder Maßnah-
men keine Hygienekonzepte auf der Internetseite der Landesregie-
rung oder der Fachministerien veröffentlicht sind, ist sich an Hygiene-
konzepten oder Hygieneplänen vergleichbarer Einrichtungen oder
Lebenssachverhalte zu orientieren.

Teil 2
Kontaktbeschränkung,

Bestimmungen für Versammlungen,
Veranstaltungen und

Ansammlungen von Personen

§ 2 Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur
1. alleine,
2. im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands oder
3. alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands

mit einer oder mehreren Personen eines weiteren Hausstands
zulässig (Kontaktbeschränkung). Dem nicht in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, sein Umgangsrecht weiterhin
auszuüben.
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Kontakte aus geschäftlichen, berufli-
chen oder dienstlichen Anlässen, bei denen Personen unmittelbar
zusammenarbeiten müssen, einschließlich der erforderlichen Bewirt-
schaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie
aus prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen. Absatz 1 Satz 1
gilt ferner nicht für Kontakte bei Stellen und Einrichtungen, die öffent-
lich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, und solche, bei denen Perso-
nen bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig zusammenkommen
müssen (beispielsweise bei Fahrten im Gelegenheitsverkehr zwi-
schen Wohn- und Arbeitsstätte oder in Fahrgemeinschaften) sowie
bei ehrenamtlichem Engagement zur Versorgung der Bevölkerung.
§ 3 Versammlungen, Veranstaltungen, Ansammlung von Perso-
nen
(1) Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach dem
Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter Auflagen, insbeson-
dere zum Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3, zugelassen werden,
soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertret-
bar ist.
(2) Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Personen unter
Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmenzulässig. Insbeson-
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dere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3, die Personen-
begrenzung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 und die Pflicht zur Kontakterfas-
sung nach § 1 Abs. 7 Satz 2.
(3) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie jede übrige
über Absatz 2 Satz 1 hinausgehende Ansammlung von Personen ist
vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtags und der
Gebietskörperschaften untersagt.
Ausgenommen sind Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege (einschließ-
lich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien) oder der Daseins-
vorsorge zu dienen bestimmt sind.
In den Fällen des Satzes 2 gilt, soweit dies möglich ist, das
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3.
(4) Anlässlich Bestattungen dürfen in geschlossenen Räumen als
Trauergäste folgende Personen teilnehmen:
1. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der

Lebenspartner, die Verlobte oder der Verlobte der Verstorbenen
oder des Verstorbenen,

2. Personen, die mit der Verstorbenen oder dem Verstorbenen im
ersten oder zweiten Grad verwandt sind, und

3. Personen eines weiteren Hausstands.
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Per-
sonen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die Personenbegren-
zung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 eingehalten wird.
(5) An standesamtlichen Trauungen dürfen neben den Eheschließen-
den, der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten sowie weiterer
für die Eheschließung notwendiger Personen und zwei Trauzeuginnen
oder Trauzeugen folgende Personen teilnehmen:
1. Personen, die mit einem der Eheschließenden im ersten Grad

verwandt sind, und
2. Personen eines weiteren Hausstands.
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Per-
sonen teilnehmen, wenn
sichergestellt ist, dass die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 6 Satz
2 eingehalten wird.
(6) Die Durchführung von Blutspendeterminen und das Betreiben von
Blutspendediensten ist zulässig.
Dabei ist sicherzustellen, dass Spender, die einen Anhalt für einen
Infekt bieten, bereits zu Beginn erkannt werden und keinen Termin
erhalten oder die Einrichtung umgehend verlassen.
Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3, die Masken-
pflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2, die Personenbegrenzung nach § 1 Abs.
6 Satz 2 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2.
(7) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 1
bis 6 können auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltung, in
kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde
unter Auflagen erteilt werden, soweit dies im Einzelfall aus infektions-
schutzrechtlicher Sicht vertretbar ist, der Zweck dieser Verordnung
nicht beeinträchtigt wird.

Teil 3
Religionsausübung

§ 4
(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften ins-
besondere in Kirchen, Moscheen, Synagogen und sonstigen Gebets-
räumen, oder deren Versammlungen, die für die Selbstorganisation
oder Rechtssetzung erforderlich sind, sind unter Beachtung von
Schutzmaßnahmen, insbesondere des Abstandsgebots nach § 1 Abs.
1 Satz 3 für Personen, die nicht von der Kontaktbeschränkung nach §
2 Abs. 1 erfasst sind, zulässig.
(2) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften stellen sicher, dass
Infektionsketten für die Dauer eines Monats rasch und vollständig
nachvollzogen werden können.
Sie sind zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt
hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung im Falle von Infektionen ver-
pflichtet.
(3) Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist für Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer vorzusehen. Ausgenommen sind Geistliche sowie
Lektorinnen und Lektoren, Vorbeterinnen und Vorbeter, Kantorinnen
und Kantore, Vorsängerinnen und Vorsänger unter Einhaltung zusätz-
licher Schutzmaßnahmen, die sich aus den Infektionsschutzkonzep-
ten der Religions- und Glaubensgemeinschaften ergeben. Der Ein-
satz eines Chores ist untersagt.
Auf Gemeindegesang soll verzichtet werden. Bei Gottesdiensten im
Freien entfällt die Maskenpflicht.
(4) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorga-
nisationen erstellen Infektionsschutzkonzepte, in denen das Nähere
zu den Schutzmaßnahmen, insbesondere die Sicherstellung der Kon-
taktnachverfolgung, geregelt wird und legen diese nach Aufforderung
dem zuständigen Gesundheitsamt vor.

Teil 4
Wirtschaftsleben

§ 5 Untersagung der Öffnung oder Durchführung
Untersagt ist die Öffnung oder Durchführung von
1. Clubs, Diskotheken, Shisha-Bars und ähnlichen Einrichtungen,
2. Messen, Freizeitparks, Kirmes, Jahrmärkten und ähnlichen Ein-

richtungen,
3. Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen,
4. öffentlichen und privaten Schwimm- und Spaßbädern in

geschlossenen Räumen, Saunen, Thermen, Wellnessanlagen
und ähnlichen Einrichtungen,

5. Reisebusreisen, Schiffsreisen, Gruppenfreizeiten und ähnlichen
touristischen

6. Angebote.
§ 6 Voraussetzungen für die Öffnung
(1) Öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen, insbesondere
1. Einzelhandelsbetriebe, Apotheken, Sanitätshäuser, Banken,

Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Tankstel-
len, Kraftfahrzeug- und Lastkraftwagenhandel einschließlich des
einschlägigen Ersatzteilhandels, Fahrradhandel, Buchhandlun-
gen, Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf und ähnliche Einrichtun-
gen,

2. Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Floh- und Trödelmärkten,
Spezialmärkten und ähnlichen Märkten, auf denen verschiedene
Waren angeboten werden,

3. Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und ähnlichen Einrich-
tungen,

4. Großhandel,
5. Büchereien, Bibliotheken und Archive, Internetcafés und ähnliche

Einrichtungen,
6. Museen, Ausstellungen, Galerien und ähnliche Einrichtungen,
7. Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen,
8. Bau- und Kulturdenkmäler und ähnliche Einrichtungen,
9. Casinos, Spielhallen, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Ein-

richtungen,
sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet. Es gelten das
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3 und die Maskenpflicht nach § 1
Abs. 2 Satz 2. und die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 6 Satz 2.
Die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 gilt nicht auf
Wochenmärkten.
(2) Zoologische Gärten, Tierparks, Botanische Gärten und ähnliche
Einrichtungen mit einem weitläufigen parkähnlichen Charakter im
Freien sind für den Außenbereich geöffnet, sofern die gebotenen
Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs.
1 Satz 3, eingehalten sind und eine strenge Zutrittskontrolle, bei-
spielsweise durch Vorverkauf eines begrenzten Kartenkontingents,
erfolgt.
(3) Auf Spielplätzen und in Babyschwimmbecken in Freibädern sind
möglichst das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3 und die Kontakt-
beschränkung nach § 2 Abs. 1 zu beachten.
§ 7 Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe
(1) Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sind unter Beachtung der
notwendigen Schutzmaßnahmen befugt, ihre Tätigkeit auszuüben.
Das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3 ist einzuhalten, sofern die
Art der Dienstleistung dies zulässt.
(2) Kann das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3 zwischen Perso-
nen im Einzelfall wegen der Art der Dienstleistung nicht eingehalten
werden, gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2, sofern die Art
der Dienstleistung dies zulässt. Dienstleistungen im Bereich der Kör-
perpflege, beispielsweise in Friseursalons, Fußpflegeeinrichtungen,
Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons, Tattoostudios, Pier-
cingstudios und ähnlichen Einrichtungen, dürfen nur nach vorheriger
Terminvergabe erbracht werden; es gilt zusätzlich die Pflicht zur Kon-
takterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2.
(3) Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beach-
tung der notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen geöffnet.
Für Patientinnen und Patienten gilt in Wartesituationen gemeinsam
mit anderen Personen die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2.
§ 8 Gastronomie
(1) Folgende Einrichtungen sind unter Beachtung der Schutzmaßnah-
men geöffnet:
1. Restaurants, Speisegaststätten, Kneipen, Cafés und ähnliche

Einrichtungen,
2. Eisdielen, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen,
3. Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen,
4. Angebote von Tagesausflugsschiffen einschließlich des gastrono-

mischen Angebots und ähnliche Einrichtungen.
(2) Es besteht eine Reservierungs- oder Anmeldepflicht. Es gilt die
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2 für die Kontaktda-
ten sämtlicher Gäste.
(3) Die Öffnungszeiten der Einrichtungen sind auf den Zeitraum von
6:00 bis 22:30 Uhr begrenzt. Der Verzehr von Speisen oder Geträn-
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ken erfolgt ausschließlich an Tischen. Bar- und Thekenbereiche kön-
nen für den Verkauf und die Abgabe von Speisen und Getränken
geöffnet werden; für den Verbleib von Gästen sind diese Bereiche
jedoch geschlossen.
(4) Eine freie Platzwahl durch die Gäste ist nicht zulässig. An einem
Tisch dürfen höchstens die Personen sitzen, die nicht von der Kon-
taktbeschränkung nach § 2 Abs. 1 erfasst sind. Das Abstandsgebot
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, dass zwischen den Stüh-
len von einem Tisch zu den Stühlen des nächsten Tischs ein Abstand
von mindestens 1,5 Metern stets zu gewährleisten ist.
(5) Es gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2; diese ist für Gäste
der Einrichtung nur unmittelbar am Platz entbehrlich.
(6) Die Reinigung des gebrauchten Geschirrs (insbesondere Besteck,
Gläser, Teller) ist mittels Spülmaschine mit mindestens 60 Grad
durchzuführen.
(7) Kantinen und Mensen, die ausschließlich die Versorgung der
betreffenden Einrichtung vornehmen, sind unter Beachtung der
Schutzmaßnahmen geöffnet. Die Absätze 2 und 3 gelten nicht.
(8) Abhol-, Liefer- und Bringdienste sowie der Straßenverkauf sind
unter Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. Insbe-
sondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3 und für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sowie die Kundinnen
und Kunden die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2. Ein Verzehr
gekaufter Speisen ist in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang
mit der Einrichtung nicht zulässig.
§ 9 Hotellerie, Beherbergungsbetriebe
(1) Folgende Einrichtungen sind unter Beachtung der Schutzmaßnah-
men geöffnet:
1. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Gästehäuser und

ähnliche Einrichtungen,
2. Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Privatquartiere und ähnliche

Einrichtungen,
3. Jugendherbergen, Familienferienstätten, Jugendbildungsstätten,

Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime, Ferienzentren und
ähnliche Einrichtungen,

4. Campingplätze, Reisemobilplätze, Wohnmobilstellplätze und
ähnliche Einrichtungen,

sofern die Nutzerin oder der Nutzer über eigene sanitäre Anlagen verfügt.
(2) Es besteht eine Reservierungs- oder Anmeldepflicht. Es gilt die
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2 für die Kontaktda-
ten sämtlicher Gäste. Die Aufbewahrungspflicht nach § 30 Abs. 4 des
Bundesmeldegesetzes bleibt unberührt.
(3) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtung gilt das
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3 und die Maskenpflicht nach § 1
Abs. 2 Satz 2. Der Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des
Zutritts Ansammlungen von Personen in öffentlich zugänglichen oder
Gästen vorbehaltenen Bereichen der Einrichtung, die von einer Mehr-
zahl von Personen benutzt werden, zu vermeiden.
(4) Für die gastronomischen Angebote der Einrichtung gilt § 8 ent-
sprechend. Für die Erbringung von Dienstleistungen durch den Betrei-
ber der Einrichtung oder das Angebot von Freizeitaktivitäten gelten
die Bestimmungen dieser Verordnung.(5) Die Benutzung von öffentli-
chen Toilettenanlagen der Einrichtung ist unter Beachtung der gebote-
nen Schutzmaßnahmen zulässig. Die Nutzung sanitärer Gemein-
schaftseinrichtungen ist untersagt.
(6) Eine gemeinsame Beherbergungseinheit dürfen nur diejenigen
Personen beziehen, die nicht von der Kontaktbeschränkung nach § 2
Abs. 1 erfasst sind.
§ 10 Nutzung von Verkehrsmitteln, Schülerbeförderung
(1) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah-
und Fernverkehrs und des gewerblichen Passagierverkehrs auf Flug-
häfen und der hierzu gehörenden Einrichtungen, wie beispielsweise
den Aufenthalt an Haltestellen, Bahnsteigen oder Einrichtungen der
Fluggastabfertigung, gilt insbesondere die Maskenpflicht nach § 1
Abs. 2 Satz 2. Satz 1 gilt auch für den freigestellten Schülerverkehr
und andere Personenverkehre gemäß Freistellungs-Verordnung vom
30. August 1962 (BGBl. I S. 601) in der jeweils geltenden Fassung
sowie für Taxi- und Mietwagenverkehre. Ein Fahrscheinverkauf bei der
Fahrerin oder dem Fahrer ist nur zulässig, wenn Trennvorrichtungen in
den Fahrzeugen vorhanden sind.
(2) Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 des
Schulgesetzes (SchulG) darf nicht mit der Begründung verweigert
werden, dass diese keine Mund-Nasen- Bedeckung tragen.
(3) Der Betrieb von Seilbahnen, Sesselbahnen und ähnlichen Einrich-
tungen kann unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen entsprechend
Absatz 1 erfolgen.

Teil 5
Sport

§ 11
(1) Das gemeinsame Training im Breiten- und Freizeitsport und im
nicht von Absatz 2 erfassten Leistungssport ist zulässig. Zu diesem
Zweck ist bei Zustimmung des Eigentümers die Nutzung von Einrich-

tungen und Anlagen, mit Ausnahme der nach § 5 Nr. 4 geschlossenen
Einrichtungen, unter Beachtung der Schutzmaßnahmen zulässig.
(2) Der Betrieb öffentlicher und privater Sportanlagen sowie von
Sportstätten, auch solcher im Sinne des § 5 Nr. 4, ist zu Trainingszwe-
cken des Spitzen- und Profisports unter Beachtung der Schutzmaß-
nahmen zulässig. Spitzen- und Profisport im Sinne des Satzes 1
betreiben:
1. olympische und paralympische Bundeskaderathletinnen und

Bundeskaderathleten (Olympiakader, Perspektivkader, Nach-
wuchskader 1), die an Bundesstützpunkten, anerkannten Lan-
desleistungszentren und Landesstützpunkten trainieren,

2. Profimannschaften der 1., 2. und 3. Bundesligen aller Sportarten,
3. wirtschaftlich selbstständige, vereins- oder verbandsungebun-

dene Profisportlerinnen
4. und Profisportler ohne Bundeskaderstatus.
(3) Bei der sportlichen Betätigung nach Absatz 1 und 2 ist zur Reduk-
tion des Übertragungsrisikos des Coronavirus SARS-CoV-2 zwingend
zu beachten, dass
1. Trainingseinheiten nur ohne Zuschauer stattfinden dürfen;
2. während der gesamten Trainingszeit das Abstandsgebot nach § 1

Abs. 1 Satz 3 eingehalten wird; dies gilt nicht für diejenigen Per-
sonen, die nicht von der Kontaktbeschränkung nach § 2 Abs. 1
erfasst sind; ein Training von Spiel- und Wettkampfsituationen, in
denen ein direkter Kontakt erforderlich oder wahrscheinlich ist, ist
untersagt;

3. Hygieneanforderungen beachtet und eingehalten werden, insbe-
sondere im Hinblick auf Desinfektion von benutzten Sport- und
Trainingsgeräten;

4. bei der Nutzung von Schwimm- und Spaßbädern im Freien sowie
bei sportlicher Betätigung in geschlossenen Räumen, insbeson-
dere in Tanzschulen, Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen
die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 und die Pflicht
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2 gelten; sofern
wegen der Art der sportlichen Betätigung mit einem verstärkten
Aerosolausstoß zu rechnen ist, ist ein Mindestabstand zwischen
Personen von 3,0 Metern einzuhalten.

(4) Unter den Vorrausetzungen der Absätze 1 bis 3 sind sportliche
Angebote im Freien mit touristischem Charakter, beispielsweise Klet-
tergärten, Minigolfplätze, Sommerrodelbahnen und ähnliche Ange-
bote, zulässig.
(5) Mannschaften der 1. und 2. Fußballbundesliga sowie der 3. Liga
der Herren wird der Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb abwei-
chend von den übrigen Bestimmungen dieser Verordnung gestattet.
Dies gilt nur, wenn die organisatorischen, medizinischen und hygieni-
schen Vorgaben des von der Task Force „Sportmedizin/ Sonderspiel-
betrieb im Profifußball“ der DFL Deutsche Fußballliga GmbH erstellten
Konzepts (Version 2 vom 1. Mai 2020), das auf deren Internetseite ver-
öffentlicht ist, für den Trainings- und Spielbetrieb umgesetzt werden.

Teil 6
Bildung und Kultur

§ 12 Schulen, Staatliche Studienseminare für Lehrämter
(1) An allen Schulen in Rheinland-Pfalz entfallen sämtliche regulären
Schulveranstaltungen, insbesondere der Unterricht sowie die regulä-
ren Betreuungsangebote. Die Schulen erfüllen ihren Bildungs- und
Erziehungsauftrag insoweit durch ein pädagogisches Angebot, das in
häuslicher Arbeit wahrgenommen werden kann. Die Schulpflicht
besteht fort und wird durch die Wahrnehmung des pädagogischen
Angebots zur häuslichen Arbeit erfüllt. Der Schulbetrieb wird gemäß
den Vorgaben des für die Angelegenheiten des Schul- und Unter-
richtswesens zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem für
die gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium ab
dem 4. Mai 2020 in einem gestuften Verfahren, beginnend mit den
Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Klassen- und Jahr-
gangsstufen sowie mit der Klassenstufe 4 der Grundschulen zur Fest-
stellung des erfolgreichen Besuchs der Grundschule gemäß § 46 der
Schulordnung über die öffentlichen Grundschulen, wieder aufgenom-
men. Weitere Klassenstufen folgen nach. Das gestufte Verfahren dient
der einfacheren Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bei
deutlich reduzierter Schülerzahl in der Schule. Schülerinnen und
Schüler, die auch nach Aufnahme des Schulbetriebs nicht am Prä-
senzunterricht teilnehmen, erhalten weiterhin ein pädagogisches
Angebot zur häuslichen Arbeit. Prüfungen, Prüfungsvorbereitungen
und Unterricht der Abschlussklassen dieses Schuljahres sowie Prü-
fungen für schulische Abschlüsse für Nichtschülerinnen und Nicht-
schüler können ab dem 27. April 2020 wieder stattfinden. Abweichun-
gen von diesem Verfahren sind bei Schulen in freier Trägerschaft
möglich; sie bedürfen der Zustimmung der Schulbehörde. Bei Auf-
nahme des Schulbetriebs müssen alle Schulen den „Hygieneplan-
Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom 21. April 2020, veröf-
fentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner
jeweils geltenden Fassung anwenden.
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(2) Eltern von Schülerinnen und Schülern können die Notfallbetreu-
ung in Schulen in Anspruch nehmen, sofern die Schülerinnen und
Schüler nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen und eine
häusliche Betreuung für sie nicht oder nur teilweise möglich ist. Die
Notfallbetreuung kommt vor allem für folgende Personen infrage:
1. Kinder in Förderschulen, soweit deren Betrieb für die Betreuung

und Versorgung besonders beeinträchtigter Kinder und Jugendli-
cher unverzichtbar ist;

2. Kinder, deren Eltern zu Berufsgruppen gehören, deren Tätigkei-
ten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung
notwendig sind, unabhängig davon, ob ein Elternteil oder beide
Elternteile diesen Berufsgruppen angehören; zu diesen Gruppen
zählen insbesondere Angehörige von Gesundheits- und Pflege-
berufen, Polizei, Rettungsdienste, Justiz (einschließlich der Nota-
riate und Rechtsanwaltskanzleien) und Justizvollzugsanstalten,
Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher und Ange-
stellte von Energie- und Wasserversorgung; für die Grundversor-
gung der Bevölkerung können auch andere Berufsgruppen not-
wendig sein, beispielsweise Angestellte in der
Lebensmittelbranche, in der Landwirtschaft Tätige, Mitarbeitende
von Banken und Sparkassen oder von Medienunternehmen;

3. Kinder berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgeberech-
tigter, die auf eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei
andere Betreuungslösung finden;

4. Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe nach §
31 des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder teilstationäre Hil-
fen zur Erziehung nach § 32 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch erhalten;

5. Kinder, bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendam-
tes dies für zweckmäßig erachtet, auch wenn die Familie keine
Individualleistung erhält sowie

6. Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss
kommt, dass die Betreuung im Sinne des Kindeswohls geboten
ist; deren Sorgeberechtigten sollen ermuntert werden, die Not-
fallbetreuung in Anspruch zu nehmen.

Soweit Schülerinnen und Schüler in der Notfallbetreuung in den Schu-
len sind, wird dort ein
an die Situation angepasstes pädagogisches Angebot stattfinden.
(3) Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Prüfungen an
den Staatlichen Studienseminaren für Lehrämter richtet sich nach den
Vorgaben des für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zuständigen
Ministeriums und erfolgt unter Beachtung des „Hygieneplans Corona
für die Studienseminare in Rheinland-Pfalz“ vom 28. April 2020, veröf-
fentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner
jeweils geltenden Fassung.

§ 13 Kindertageseinrichtungen
(1) An allen Kindertageseinrichtungen findet ein eingeschränktes
Betreuungsangebot in Form von Betreuungssettings statt. Unter
Betreuungssettings wird eine soziale Gruppe von Kindern verstanden,
die regelmäßig und in gleicher Zusammensetzung innerhalb einer
Einrichtung betreut werden. Die Umstellung von der Notfallbetreuung
auf ein eingeschränktes Betreuungsangebot erfolgt bis zum Ablauf
des 8. Juni 2020. Die Notfallbetreuung kommt bis zur Umstellung vor
allem für Kinder in Kindertagesstätten mit heilpädagogischem Ange-
bot, soweit deren Betrieb für die Betreuung und Versorgung beson-
ders beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher unverzichtbar ist, sowie
für die in § 12 Abs. 2 Satz 2 genannten Personen infrage. Es ist dar-
auf zu achten, dass der Zweck der Verordnung nicht beeinträchtigt
wird. Die Schließungen von Kindertageseinrichtungen
aufgrund von Einzelverfügungen bleiben unberührt.
(2) Das eingeschränkte Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtun-
gen in Form von Betreuungssettings steht allen Kindern offen, die
bereits in einer Kindertageseinrichtung einen Betreuungsplatz haben.
Die Neuaufnahme von Kindern ist zulässig. Jedem Betreuungssetting
werden klar definiere Räumlichkeiten zugeordnet; die gestaffelte Nut-
zung etwa von Funktionsräumen durch verschiedene Betreuungsset-
tings ist möglich. Auf die „Leitlinien des Kita-Tag der Spitzen Rhein-
land-Pfalz - Kinderbetreuung in einem Alltag mit Corona“ vom 20. Mai
2020 sowie die „Gemeinsamen Empfehlungen zur Anpassung der
Hygienepläne der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz” vom 29.
April 2020, veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für Bil-
dung, in ihrer jeweils aktuellen Fassung wird hingewiesen. Beim Über-
gang von der Notbetreuung zum eingeschränkten Betreuungsbetrieb
können die bestehenden Notgruppen verändert und neu entstehende
Betreuungssettings gebildet werden. Ein Betreuungssetting umfasst
maximal fünfzehn Kinder. Soweit in einem Betreuungssetting nur Kin-
der unter dem vollendeten dritten Lebensjahr betreut werden, ist die
gemeinsame Betreuung von höchstens zehn Kindern zulässig. Im
Rahmen des eingeschränkten Betreuungsangebotes für alle Kinder
sind ausreichende Betreuungssettings für Kinder, die nach den Som-
merferien eingeschult werden, sowie für Kinder in Familien, die sozial-
pädagogische Familienhilfe nach § 31 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch oder teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 32 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten oder bei denen der Allge-
meine Soziale Dienst des Jugendamtes dies für zweckmäßig erach-
tet, auch wenn die Familie keine Individualleistung erhält, sowie bei
Betreuungsnotlagen für Kinder insbesondere von Alleinerziehenden
oder von voll berufstätigen Eltern zu gewähren.
(3) Personen, die bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert
sind oder in häuslicher Gemeinschaft mit infizierten Personen leben,
dürfen keine Notfallbetreuung nach Absatz 1 in Anspruch nehmen.
Dasselbe gilt für Personen, die nach § 19 eingereist sind, solange
eine Pflicht zur Absonderung besteht; die Ausnahmen des § 20 sind
nicht anwendbar.
(4) Darüber hinaus gilt für Kindertageseinrichtungen, dass Personen
mit akuten oder chronischen respiratorischen Symptomen nicht ganz
unerheblicher Schwere oder Frequenz dem Einrichtungsbetrieb fern-
zubleiben haben, es sei denn, es können ausgleichende hygienische
Maßnahmen erfolgen. Satz 1 gilt auch für Personen, die mit Perso-
nen, die akute respiratorische Symptome aufweisen, in häuslicher
Gemeinschaft leben.
§ 14 Hochschulen, Außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung
(1) Die forschende Tätigkeit sowie die lehrende Tätigkeit in Kleingrup-
pen an Hochschulen und öffentlich geförderten außeruniversitären
Forschungseinrichtungen können unter Beachtung der Schutzmaß-
nahmen zugelassen werden. Bei den Lehrveranstaltungen gilt das
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3 und die Pflicht zur Kontakter-
fassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2.
(2) Bildungsangebote in öffentlichen oder privaten Einrichtungen
außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, mit
Ausnahme des Gesangsunterrichtes, sowie Angebote der Jugendar-
beit und Jugendsozialarbeit sind zulässig, soweit mindestens dem
„Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom 21.
April 2020, veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für Bil-
dung, in seiner jeweils geltenden Fassung vergleichbare Anforderun-
gen eingehalten werden. Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs.
1 Satz 3 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2.
Für Sport- und Bewegungsangebote in öffentlichen und privaten Ein-
richtungen außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen gilt § 11 entsprechend.
(3) Absatz 2 gilt auch für entsprechende Bildungsangebote von Ein-
zelpersonen und für Maßnahmen von Dienstleistern, die Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
oder Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch umsetzen, sowie für arbeitsmarktpolitische
Projekte, die aus Landesmitteln oder Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds gefördert werden.
(4) Angebote von Fahrschulen und Flugschulen sind beim praktischen
Unterricht vom Abstandsgebot des § 1 Abs. 1 Satz 3 befreit, sofern
dieses nicht eingehalten werden kann. In diesen Fällen dürfen sich
nur die Fahrschülerin oder der Fahrschüler und die Fahrlehrerin oder
der Fahrlehrer sowie während der Fahrprüfung oder im Rahmen der
Fahrlehrerausbildung notwendige weitere Personen sowie eine Fahr-
lehreranwärterin oder ein Fahrlehreranwärter im Fahrzeug aufhalten.
Beim praktischen Fahrunterricht und der Fahrprüfung gilt für alle sich
gemeinsam in einem Fahrzeug aufhaltenden Personen die Masken-
pflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für die
Aus- und Weiterbildung der amtlich anerkannten Sachverständigen
oder Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder deren
Auditierung.
(5) Ferienbetreuungsmaßnahmen sind zulässig, soweit mindestens
dem „Hygieneplan- Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom
21. April 2020, veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für
Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung vergleichbare Anforde-
rungen eingehalten werden.
§ 15 Kultur
(1) Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen, insbesondere
1. Kinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und ähnliche

Einrichtungen,
2. Zirkusse und ähnliche im Freien betriebene Einrichtungen,
sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet. Es gelten das
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3, ausgenommen für Personen,
die nicht von der Kontaktbeschränkung nach § 2 Abs. 1 erfasst sind,
und die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 sowie die Pflicht zur
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2.
(2) Ein Verzehr von Speisen am Platz während der Vorstellung oder
Aufführung ist nicht zulässig. Das Verlassen des Platzes ist während
der Vorstellung nur aus wichtigem Grund erlaubt.
(3) Ein Probebetrieb auch der Breiten- und Laienkultur ist im Freien
unter Einhaltung der sonstigen Vorgaben dieser Verordnung zulässig;
es gilt insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3. Bei
Proben in atmungsaktiven Fächern ist der Mindestabstand zwischen
Personen zu vergrößern. Der Einsatz eines Chores oder anderer
Tätigkeiten, die wegen besonderer körperlicher Anstrengung zu ver-
stärktem Aerosolausstoß führen, sind untersagt.
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(4) Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht für Darstellerin-
nen und Darsteller, Künstlerinnen und Künstler sowie Musikerinnen
und Musiker während der Vorstellung oder Aufführung unter Einhal-
tung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen. Der Einsatz eines Chores
oder anderer Tätigkeiten, die wegen besonderer körperlicher Anstren-
gung zu verstärktem Aerosolausstoß führen, sind untersagt.

Teil 7
Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen

§ 16 Besuchs- und Zutrittsregelungen für besondere Einrichtun-
gen
(1) Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 7 IfSG, ausgenom-
men Hospize, dürfen nicht für Zwecke des Besuchs von Patientinnen
und Patienten betreten werden.
(2) Über den Zugang zu
1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fach-

krankenhäuser für Gerontopsychiatrie,
2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie
3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern,
jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entscheidet die
Leitung der jeweiligen Einrichtung.
(3) Absatz 1 gilt nicht für
1. Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen,
2. die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den

Lebenspartner, die Verlobte oder den Verlobten, sonstige nahe
Angehörige oder nahestehende Personen,

3. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion die Ein-
richtung aufsuchen,

4. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und
Notare, die in dieser Funktion die Einrichtung aufsuchen,

5. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, soweit ein persönlicher
Kontakt zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nach §
1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderlich ist; Bevollmäch-
tigte werden rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern gleichge-
stellt,

6. sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Aufgaben
Zugang zu gewähren ist,

7. therapeutische oder medizinisch notwendige Besuche.
(4) Absatz 3 gilt nicht für Personen, die
1. Kontaktpersonen der Kategorien I und Il entsprechend der Defini-

tion durch das Robert-Koch-Institut sind,
2. bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind,
3. erkennbare Atemwegsinfektionen haben oder
4. nach § 19 eingereist sind, solange eine Pflicht zur Absonderung

besteht; die Ausnahmen des § 20 sind nicht anwendbar.
(5) Die Einrichtungen haben, im Einzelfall auch unter Auflagen, Aus-
nahmen vom Betretungsverbot nach Absatz 1 oder von der Ein-
schränkung nach Absatz 4 zuzulassen, wenn ein besonderes berech-
tigtes Interesse vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Interesse liegt
insbesondere bei Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden
oder Begleitung von Geburten vor. Die Einrichtungen haben die not-
wendigen hygienischen Schutzmaßnahmen zu treffen und deren Ein-
haltung zu kontrollieren. Minderjährigen unter 16 Jahren und Perso-
nen mit erkennbaren Atemwegsinfektionen ist der Zutritt zu einer
Einrichtung nach Absatz 1 untersagt.
(6) Sofern das Betreten einer in Absatz 1 genannten Einrichtung nach
den Bestimmungen der Absätze 2, 3 und 5 zulässig ist, muss den-
noch durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Personen in den jewei-
ligen Einrichtungen nicht gefährdet werden.
§ 17 Krankenhäuser
(1) Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes Rhein-
land-Pfalz 2019 bis 2025 aufgenommen sind, die Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Krankenhäuser mit
Versorgungsvertrag nach § 109 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch, die zum 29. April 2020 über Intensivbehandlungsbetten mit
Beatmungsmöglichkeit verfügen und im Register der Deutschen Inter-
disziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI-Regis-
ter) registriert und gelistet sind, haben ihre Intensivbehandlungsbet-
ten mit Beatmungsmöglichkeit im jeweils notwendigen Umfang,
mindestens jedoch 20 v. H. ihrer jeweiligen Kapazitäten, und die
Behandlungskapazitäten der Normalversorgung in Isolierstationen im
jeweils notwendigen Umfang einschließlich des für die Versorgung
und Behandlung notwendigen Personals jederzeit für die Versorgung
und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-
19-Erkrankung vorzuhalten.
(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infektionen mit
dem Coronavirus SARS- CoV-2 dies nach Feststellung des Ministeri-
ums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie erforderlich
machen, haben die in Absatz 1 genannten Krankenhäuser innerhalb
von 72 Stunden nach dieser Feststellung weitere Intensivbehand-
lungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Ver-
sorgung und Behandlung notwendigen Personals für die Versorgung

und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-
19-Erkrankung zu organisieren und vorzuhalten.
(3) Die Krankenhäuser erstellen individuelle Organisationskonzepte,
die eine dynamische Anpassung der Kapazitäten an das Infektionsge-
schehen zulassen und geben diese dem Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie bekannt.
(4) Die Koordination in den fünf Versorgungsgebieten gemäß Kran-
kenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025, ein kontinu-
ierliches Monitoring des Infektionsgeschehens, insbesondere der
aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen und der Reproduktions-
zahl der Informationen des DIVI-Registers, sowie der ständige Infor-
mationsaustausch mit den kooperierenden Krankenhäusern der Maxi-
mal- und Schwerpunktversorgung in den fünf Versorgungsgebieten
erfolgen, in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie, weiterhin durch die Krankenhäu-
ser, denen dies durch Bescheid des Ministeriums für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie vom 30. März 2020 als besondere Auf-
gabe zugewiesen wurde.
§ 18 Erfassung
(1) Zur zentralen landesweiten Information der Landesregierung und
zur Koordination der Behandlungskapazitäten erfassen alle in der Ver-
sorgung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkran-
kung tätigen Einrichtungen fortlaufend, mindestens einmal täglich, die
COVID-19-Fallzahlen, die belegten und verfügbaren Intensivbetten
sowie die belegten und verfügbaren Beatmungsplätze und melden
diese Daten elektronisch an das Informationssystem „Zentrale Lan-
desweite Behandlungskapazitäten (ZLB)“ der Länder Rheinland-Pfalz
und Saarland und an das COVID-19-Register Rheinland-Pfalz.
(2) Die Leitungen von Einrichtungen nach Absatz 3, die Geräte, wel-
che zur invasiven oder nicht invasiven Beatmung von Menschen
geeignet sind (Beatmungsgeräte), besitzen, sind verpflichtet, unver-
züglich dem für ihre Einrichtung zuständigen Gesundheitsamt Folgen-
des zu melden:
1. den Namen und die Anschrift der Einrichtung,
2. die Anzahl ihrer Beatmungsgeräte,
3. den Hersteller und die Typenbezeichnung ihrer Beatmungsge-

räte,
4. Angaben zur Funktionsfähigkeit ihrer Beatmungsgeräte,
5. Ansprechpersonen und Kontaktdaten, sodass eine jederzeitige

Erreichbarkeit der Einrichtung sichergestellt ist, sowie
6. jede Änderung hinsichtlich der gemeldeten Angaben zu den

Nummern 1 bis 5.
Die in Absatz 3 Nr. 4 und 5 genannten Einrichtungen sind von der
Meldepflicht nach Satz 1 befreit, soweit sie diese Angaben bereits in
anderer geeigneter Form dem Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie zur Verfügung stellen.
(3) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 sind insbesondere:
1. Einrichtungen für ambulantes Operieren,
2. stationäre und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationseinrich-

tungen,
3. Dialyseeinrichtungen,
4. zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünften Buches

Sozialgesetzbuch,
5. Privatkrankenanstalten nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeord-

nung, soweit diese nicht zugleich ein zugelassenes Krankenhaus
nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind,

6. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der
in Nummer 1 bis 5 genannten Einrichtungen oder mit Kranken-
häusern vergleichbar sind,

7. Einrichtungen für ambulante Entbindungen nach § 24 f des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch,

8. Arztpraxen und Zahnarztpraxen,
9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,
10. Tierkliniken und ähnliche Einrichtungen,
11. Sanitätshäuser sowie
12. Kranken- und Pflegekassen.
(4) Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, Meldungen nach Absatz 2
Satz 1 Nr. 6 unverzüglich dem Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie weiterzuleiten.

Teil 8
Quarantänemaßnahmen

für Ein- und Rückreisende
§ 19 Einreise aus Drittstaaten
(1) Personen, die auf dem Land-, Wasser- oder Luftweg aus einem
Staat außerhalb der Europäischen Union, der Europäischen Freihan-
delsassoziation oder des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland (Drittstaaten) in das Land Rheinland-Pfalz einreisen, sind
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in
die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu
begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Ein-
reise ständig dort abzusondern. Satz 1 gilt auch für Personen, die
zunächst in ein anderes Bundesland oder einen anderen Mitgliedstaat
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der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassozia-
tion oder in das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland
eingereist sind. Den in Satz 1 und 2 genannten Personen ist es in
dem in Satz 1 genannten Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Perso-
nen zu empfangen, die nicht ihrem eigenen Hausstand angehören.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, sofern aufgrund belastbarer medizini-
scher Erkenntnisse im Einzelfall eine andere epidemiologische Ein-
schätzung getroffen wurde.
(2) Personen, die nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 aus einem Dritt-
staat eingereist sind, sind verpflichtet, unverzüglich nach Einreise die
für sie zuständige Behörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der
Verpflichtungen nach Absatz 1 hinzuweisen. Sie sind ferner verpflich-
tet, bei Auftreten von Krankheitssymptomen die zuständige Behörde
hierüber unverzüglich zu informieren.
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1
und 2 erfassten Personen der Beobachtung durch die zuständige
Behörde.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Personen, die aus einem Staat
oder einer Region in das Land Rheinland-Pfalz einreisen, für die die
Bundesregierung in ihrem Lagebericht nach den statistischen Auswer-
tungen und Veröffentlichungen des Europäischen Zentrums für die Prä-
vention und die Kontrolle von Krankheiten in den zuvor vergangenen
sieben Tagen eine hohe Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölke-
rung (mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten
sieben Tagen) ausgewiesen hat.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Personen, die neu oder nach
längerer Abwesenheit erneut in eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbe-
gehrende des Landes aufgenommen werden. Nach § 47 des Asylge-
setzes sind in einer solchen Aufnahmeeinrichtung Wohnpflichtige ver-
pflichtet, beim Auftreten von Krankheitssymptomen den Träger der
Aufnahmeeinrichtung hierüber unverzüglich zu informieren, sich in
eine zugewiesene, geeignete Unterkunft zu begeben und sich dort bis
zur Vorlage eines Testergebnisses über eine mögliche Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 ständig dort abzusondern. Die Auf-
nahmeeinrichtung hat die zuständige Behörde hierüber unverzüglich
zu informieren.
(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Personen, die zum Zwecke
einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet
unabhängig vom Herkunftsland einreisen mit der Maßgabe, dass am
Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 Tagen
nach ihrer Einreise gruppenbezogen besondere betriebliche Hygiene-
maßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb
der Arbeitsgruppe ergriffen werden müssen. Der Arbeitgeber zeigt die
Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde an
und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen nach Satz 1. Die
zuständige Behörde hat die Einhaltung zu überprüfen. Zimmer dürfen
nur mit höchstens der halben sonst üblichen Belegungskapazität
belegt werden; diese Einschränkung gilt nicht für Familien.
§ 20 Ausnahmen
(1) Von § 19 nicht erfasst sind Personen,
1. die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren

und Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per
Flugzeug transportieren,

2. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung
a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens,
b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehun-
gen,
d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege (einschließlich
der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien),
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und
Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kommunen,
f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen
Union und internationaler Organisationen zwingend notwen-
dig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienst-
herrn oder den Arbeitgeber zu prüfen und zu bescheinigen,

3. die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn- oder Busverkehrsun-
ternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen,
Bahnen und Bussen außerhalb des Bundesgebiets aufge-
halten haben.

Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen
auf Antrag weitere Ausnahmen zulassen, sofern die epidemiologische
Lage im Herkunftsland der der Bundesrepublik Deutschland ver-
gleichbar erscheint oder es überwiegend wahrscheinlich ist, dass eine
Übertragung ausgeschlossen ist.
(2) § 19 gilt nicht für Angehörige der Streitkräfte und für Polizeivoll-
zugsbeamte, die aus dem Einsatz oder aus einsatzgleichen Verpflich-
tungen im Ausland zurückkehren. § 19 gilt auch nicht für Angehörige
ausländischer Streitkräfte, wenn diese im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung stationiert sind.
(3) § 19 gilt darüber hinaus nicht für Personen, die nur zur Durchreise
in den Geltungsbereich dieser Verordnung einreisen; diese haben das
Gebiet des Geltungsbereiches dieser Verordnung auf unmittelbarem

Weg zu verlassen. Die hierfür erforderliche Durchreise durch das
Gebiet des Geltungsbereiches dieser Verordnung ist hierbei gestattet.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Per-
sonen keine Symptome aufweisen, die auf eine Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Krite-
rien des Robert-Koch-Instituts hinweisen.

Teil 9
Allgemeinverfügungen

§ 21
Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städten
der Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, zur Bekämpfung
des Coronavirus SARS-CoV-2 nach dem Infektionsschutzgesetz sind
im Einvernehmen mit dem für Gesundheit zuständigen Ministerium zu
erlassen.

Teil 10
Bußgeldbestimmungen,

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 22 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Abs. 8 die in den veröffentlichten Hygienekonzep-

ten geregelten Schutzmaßnahmen nicht einhält,
2. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 die Kontaktbeschränkung nicht ein-

hält,
3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen

unterlässt,
4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1

Satz 3, die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 oder die
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2 nicht einhält,

5. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen durchführt, Ansammlungen von Personen zulässt oder
an solchen Veranstaltungen oder Ansammlungen teilnimmt,

6. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1
Satz 3 nicht einhält,

7. entgegen § 3 Abs. 6 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1
Satz 3, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2, die Personen-
begrenzung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 oder die Pflicht zur Kontak-
terfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2 nicht einhält,

8. entgegen § 5 Nr. 1 bis 5 eine der genannten Einrichtungen öffnet
oder genannte touristische Angebote durchführt,

9. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 die gebotenen Schutzmaßnahmen
unterlässt,

10. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1
Satz 3, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 und die Perso-
nenbegrenzung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 nicht einhält,

11. entgegen § 6 Abs. 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3
nicht einhält oder eine Zutrittskontrolle unterlässt,

12. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen
unterlässt,

13. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1
Satz 3 nicht einhält,

14. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2
Satz 2 nicht einhält,

15. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 2 Dienstleistungen im Bereich der Kör-
perpflege ohne vorherige Terminvergabe erbringt oder die Pflicht
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2 nicht einhält,

16. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 1 die notwendigen Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen unterlässt,

17. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2
Satz 2 nicht einhält,

18. entgegen § 8 Abs. 1 die gebotenen Schutzmaßnahmen unter-
lässt,

19. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 als Betreiber der Einrichtung den
Zugang nicht durch Reservierung oder Anmeldung der Gäste
kontrolliert oder als Gast keine Reservierung oder Anmeldung
vornimmt,

20. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach
§ 1 Abs. 7 Satz 2 nicht einhält,

21. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 die zulässige Öffnungszeit nicht ein-
hält,

22. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2 den Bar- und Thekenbe-
reich für den Verbleib von Gästen nicht schließt,

23. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass eine freie
Platzwahl durch Gäste nicht erfolgt,

24. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 die Kontaktbeschränkung nicht ein-
hält,

25. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 3 als Betreiber nicht sicherstellt, dass
das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3 eingehalten wird,

26. entgegen § 8 Abs. 5 Halbsatz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs.
2 Satz 2 nicht einhält,
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27. entgegen § 8 Abs. 6 das gebrauchte Geschirr nicht mittels Spül-
maschine mit mindestens 60 Grad reinigt,

28. entgegen § 8 Abs. 7 Satz 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
29. entgegen § 8 Abs. 8 Satz 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
30. entgegen § 8 Abs. 8 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1

Satz 3 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 nicht ein-
hält,

31. entgegen § 8 Abs. 8 Satz 3 gekaufte Speisen in unmittelbarem
räumlichen Zusammenhang mit der Einrichtung verzehrt,

32. entgegen § 9 Abs. 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
33. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1 als Betreiber der Einrichtung den

Zugang nicht durch Reservierung oder Anmeldung der Gäste
kontrolliert oder als Gast keine Reservierung oder Anmeldung
vornimmt,

34. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach
§ 1 Abs. 7 Satz 2 nicht einhält,

35. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1
Satz 3 und die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 nicht ein-
hält,

36. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 2 durch Steuerung des Zutritts
Ansammlungen von Personen nicht vermeidet,

37. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 1 die gebotenen Maßnahmen nicht ein-
hält,

38. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 2 die gebotenen Maßnahmen nicht ein-
hält,

39. entgegen § 9 Abs. 5 Satz 1 die gebotenen Schutzmaßnahmen
unterlässt,

40. entgegen § 9 Abs. 5 Satz 2 die Nutzung sanitärer Gemeinschaft-
seinrichtungen nicht untersagt,

41. entgegen § 9 Abs. 6 die Kontaktbeschränkung nach § 2 Abs. 1
nicht einhält,

42. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 die Maskenpflicht nach § 1
Abs. 2 Satz 2 nicht einhält; dies gilt nicht für Schülerinnen und
Schüler, die gemäß § 69 SchulG befördert werden,

43. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 3 ohne Trennvorrichtung einen Fahr-
scheinverkauf ermöglicht,

44. entgegen § 10 Abs. 3 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
45. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 Einrichtungen oder Anlagen ohne

Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen oder ohne Zustim-
mung des Eigentümers oder Einrichtungen nach § 5 Nr. 4 nutzt,

46. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
47. entgegen § 11 Abs. 3 Nr. 1 bei Trainingseinheiten Zuschauer

nicht ausschließt,
48. entgegen § 11 Abs. 3 Nr. 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1

Satz 3 nicht einhält oder ein Training mit direktem Kontakt durch-
führt,

49. entgegen § 11 Abs. 3 Nr. 3 die Hygieneanforderungen nicht ein-
hält,

50. entgegen § 11 Abs. 3 Nr. 4 Halbsatz 1 die Personenbegrenzung
nach § 1 Abs. 6 Satz 2 oder die Pflicht zur Kontakterfassung
nach § 1 Abs. 7 Satz 2 nicht einhält,

51. entgegen § 11 Abs. 3 Nr. 4 Halbsatz 2 den Mindestabstand von
3,0 Metern nicht einhält,

52. entgegen § 11 Abs. 4 die gebotenen Schutzmaßnahmen nicht
einhält,

53. entgegen § 11 Abs. 5 die organisatorischen, medizinischen und
hygienischen Vorgaben des von der Task Force „Sportmedizin/
Sonderspielbetrieb im Profifußball“ der DFL Deutsche Fußball-
liga GmbH erstellten Konzepts für den Trainings- und Spielbe-
trieb nicht beachtet,

54. entgegen § 13 Abs. 3 die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung
durch infizierte Personen oder Ein- oder Rückreisende veran-
lasst,

55. entgegen § 13 Abs. 4 die Inanspruchnahme einer Kindertages-
einrichtung durch Personen mit akuten oder chronischen respira-
torischen Symptomen nicht ganz unerheblicher Schwere oder
Frequenz oder von Personen, die mit Personen, die akute respi-
ratorische Symptome aufweisen, in häuslicher Gemeinschaft
leben, veranlasst,

56. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
57. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1

Satz 3 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz
2 nicht einhält,

58. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 die dem „Hygieneplan-
Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vergleichbaren Anfor-
derungen nicht einhält,

59. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 das Abstandsgebot nach
§ 1 Abs. 1 Satz 3 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1
Abs. 7 Satz 2 nicht einhält,

60. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 2 sich im Fahrzeug aufhält,
61. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2

Satz 2 nicht einhält,
62. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 4 die gebotenen Maßnahmen nicht

einhält,

63. entgegen § 14 Abs. 5 die dem „Hygieneplan-Corona für die Schu-
len in Rheinland-Pfalz“ vergleichbaren Anforderungen nicht einhält,

64. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 die Schutzmaßnahmen nicht einhält,
65. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1

Satz 3, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 oder die Pflicht
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz 2 nicht einhält

66. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 1 Speisen am Platz während der Vor-
stellung oder Aufführung verzehrt,

67. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 seinen Platz während der Vorstel-
lung ohne wichtigen Grund verlässt,

68. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1
Satz 3 nicht einhält,

69. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 2 den Mindestabstand in atmungsakti-
ven Fächern nicht vergrößert,

70. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 3 den Einsatz eines Chores oder
anderer Tätigkeiten, die wegen besonderer körperlicher Anstren-
gung zu verstärktem Aerosolausstoß führen, nicht untersagt,

71. § 15 Abs. 4 Satz 1 zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen unter-
lässt,

72. § 15 Abs. 4 Satz 2 den Einsatz eines Chores oder anderer Tätig-
keiten, die wegen besonderer körperlicher Anstrengung zu ver-
stärktem Aerosolausstoß führen, nicht untersagt,

73. entgegen § 16 Abs. 1 die dort genannten Einrichtungen betritt,
74. entgegen § 16 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 die dort genann-

ten Einrichtungen betritt,
75. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 3 die notwendigen hygienischen

Schutzmaßnahmen unterlässt oder deren Einhaltung nicht kont-
rolliert,

76. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 4 in Verbindung mit Abs. 1 die dort
genannten Einrichtungen betritt,

77. entgegen § 16 Abs. 6 die entsprechenden Maßnahmen unter-
lässt,

78. entgegen § 17 Abs. 1 die erforderlichen Intensivbehandlungsbet-
ten mit Beatmungsmöglichkeit sowie die Behandlungskapazitä-
ten der Normalversorgung in Isolierstationen einschließlich des
für die Versorgung und Behandlung notwendigen Personals nicht
vorhält,

79. entgegen § 17 Abs. 2 die weiteren Intensivbehandlungsbetten mit
Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versorgung und
Behandlung notwendigen Personals nicht organisiert und vorhält,

80. entgegen § 18 Abs. 1 die erforderliche Meldung unterlässt,
81. entgegen § 18 Abs. 2 eine Meldung unterlässt,
82. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 nicht auf direktem

Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete
Unterkunft begibt,

83. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 nicht absondert,
84. entgegen § 19 Abs. 1 Satz 3 Besuch von Personen empfängt, die

nicht dem eigenen Hausstand angehören,
85. entgegen § 19 Abs. 2 Satz 1 und 2 die zuständige Behörde nicht

oder nicht rechtzeitig kontaktiert oder informiert,
86. sich entgegen § 19 Abs. 4 nicht absondert, Besuch von Personen

empfängt, die nicht dem eigenen Hausstand angehören oder die
zuständige Behörde nicht oder nicht rechtzeitig kontaktiert oder
informiert,

87. sich entgegen § 19 Abs. 5 Satz 1 nicht absondert, Besuch von
Personen empfängt, die nicht dem eigenen Hausstand angehö-
ren oder die zuständige Behörde nicht oder nicht rechtzeitig kon-
taktiert oder informiert,

88. entgegen § 19 Abs. 5 Satz 2 bei Auftreten von Krankheitssympto-
men den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber nicht unver-
züglich informiert oder sich nicht in die zugewiesene Unterkunft
begibt und sich dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses über
eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
absondert,

89. entgegen § 19 Abs. 6 Satz 1 und 2 keine besonderen betriebli-
chen Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-
dung außerhalb der Arbeitsgruppe vornimmt oder diese nicht
dokumentiert,

90. entgegen § 19 Abs. 6 Satz 2 die Arbeitsaufnahme der zuständi-
gen Behörde nicht anzeigt,

91. entgegen § 19 Abs. 6 Satz 4 die Belegungskapazität der Zimmer
nicht halbiert,

92. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 eine unrichtige
Bescheinigung ausstellt,

93. entgegen § 20 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 das Gebiet des Gel-
tungsbereiches dieser Verordnung nicht auf unmittelbarem Weg
verlässt.

§ 74 IfSG bleibt unberührt.
§ 23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 27. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 9.
Juni 2020 außer Kraft.

Mainz, den 25. Mai 2020
Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
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Wander-Tipp: Holschbacher Rundweg
Schön und naturnah, nicht zu lange, mit aussichtsrei-
chen Höhen und dem plätschernden Holperbach im
gleichnamigen Tal: einer der schönsten Rundwander-
wege im Wisserland lädt zum Wandern ein.

Start/Ziel: Hagdorn, 57537 Wissen (Parkplatz vorhanden)
Markierung:
Länge: ca. 6,3 km
Höhenunterschied: ca. 112 m
Schwierigkeit: leicht
Einkehrmöglichkeit: direkt am Weg keine, bitte aus-
reichend Essen & Trinken einpacken

GPS-Download: www.wissen.eu/wanderwege
Zuwege: Natursteig Sieg (Au - Wissen) und Zuweg Natursteig
Sieg (RegioBahnhof Wissen - Hof Holschbach)

Nach dem Start auf Hof Hagdorn mit den mehreren 100 Jahre
alten Eichen geht es über den Höhenrücken, vorbei an Hof Gal-
genberg, zum Hof Holschbach.

Bis hierhin faszinieren Ausblicke über das Wisserbach- und das
Holperbachtal. Ab Hof Holschbach geht es hinab ins schöne Tal
des Holperbaches. Es folgt Hof Holpe mit dem von Grund auf
erneuerten, ansprechend gestalteten ehem. Hof der Familie Kern.

Anschließend führt die Route am idyllischen Holperbach entlang,
an einem Rotwildgehege vorbei, bis nach Kaltau.

Nach einem Anstieg zurück zum Ausgangspunkt kann man auf
Hof Hagdorn auf Wunsch noch verweilen (Infos/Anmeldungen
Grillplatz etc. auf www.hof-hagdorn.de).
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Welches niedliche Tier soll das zukünf-
tige Maskottchen der Steinbuschanlage

werden? Und wie soll es heißen?

Soll es der Dilldapp werden? Soll es das Eichhörnchen werden? Soll es der Igel werden?

Schöpferische
Motorsägen-Künstler gesucht

Auch wenn die schönen Eschen, die leider dem Baum-
sterben zum Opfer fielen, aus Sicherheitsgründen
abgesägt werden mussten, blieben ihre Stümpfe ste-
hen. Zum einen aus ökologischer Sicht, aber um sie
auch einer eventuellen künstlerischen Gestaltung
zukommen zu lassen. Hier soll nun auch das neue
Maskottchen mittels Motorsäge in einem der Stämme
zum Leben erweckt werden. Aber auch andere Ideen
für die Gestaltung sind gefragt.

Wer sich aus Spaß an der Freude und ehrenamtlich
tätig werden möchte, kann sich ebenfalls per Email bei

stadtbuergermeister@rathaus-wissen.de melden (ggf.
mit Skizze eines anderen Motivvorschlags). Im Bau-
ausschuss der Stadt soll dann die Entscheidung auf
eine/n der Bewerber/innen fallen.

Nach der offiziellen Freigabe des Parks soll dieser ab
dem Wochenende 21./22. Juni und auch danach geöff-
net bleiben. Dafür wird voraussichtlich der Bauzaun
erst einmal um die Anlage herum stehen bleiben.

An einem Corona-Sicherheitskonzept wird zur Zeit
gearbeitet. (KB)

Stimmberechtigt sind alle Kinder bis zur 4. Klasse.

Um an der Abstimmung teilzunehmen gibt es drei Wege:

• Per Email: stadtbuergermeister@rathaus-wissen.de

• Per Postkarte: Büro des Stadtbürgermeisters -
Platz des Wissener Jahrmarktes - 57537 Wissen

• Oder per Online-Voting auf der Seite des Ak-Kuriers
Lokalausgabe Wissen (Google-Mail erforderliche):
https://www.ak-kurier.de/akkurier/www/lokalausgabe/
28-wissen

Namensvorschläge für Euer Lieblingsmaskottchen könnt
ihr ausschließlich per Email oder Postkarte einreichen
(auch zusammen mit dem Voting für euer Lieblingstier).

Den schönsten Namen wird eine Jury der Stadt aus den
Einsendungen auswählen und die Gewinnerin oder der
Gewinner erhält einen spannenden Nachmittag samt vieler
Überraschungen mit dem Stadtbürgermeister Berno Neu-
hoff geschenkt. Mehr sei hierzu noch nicht verraten.

Einsende- und Votingschluss (Ak-Kurier) ist Mittwoch,
der 10. Juni.
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Eiche an der Langen Bank
fiel der Trockenheit zum Opfer

Nicht mehr nur Fichtenwälder müssen gefällt werden, weil ihnen die anhaltende Trockenheit und Hitze
der letzten Jahren zu schaffen machen und sie damit immer schwächer gegenüber Schädlingen
werden. Auch andere Baumarten werden anfälliger und so fiel nun eine der mächtigen Eichen

an der Langen Bank bei Katzwinkel dem Klimawandel zum Opfer.

Noch im letzten Jahr wurde die Lange Bank samt Wanderschild
vom Lange-Bank-Team mit den Porzhartfreunden frisch renoviert.
Sie ist ein beliebter Rastplatz auf dem Weg zwischen Elkhausen/
Hönningen und den Höfen Fähringen und Neustockschlade am
idyllischen Kreuzbichsfeld. Schon während der Renovierungsar-
beiten in 2019 fiel auf, dass es einer der drei schönen stattlichen
Eichen nicht besonders gut ging.
So hofften alle im vergangenen Jahr noch, dass sie es schaffen
würde. Leider jedoch stellte sich in den letzten Monaten heraus, das
bereits mehrere Äste und auch die Krone morsch und abgestorben
waren. Allein aus Sicherheitsgründen wurde die mit etwa 140 Jah-
ren noch junge Eiche dann leider am Samstag (23. Mai) gefällt.
Dies übernahmen in Absprache mit der Hatzfeldt-
Wildenburg`schen Forstverwaltung, einige Mitwirkende des
Lange-Bank-Teams mit Porzhartfreunden, unter ihnen Klaus
Spriestersbach, Martin Spriestersbach und Tim Kölzer.
Eichen eigentlich gut angepasst
Normalerweise sind die urwüchsigen Eichen, die als Symbole für
Kraft und Stärke stehen, recht gut an Wärme und Trockenheit
angepasst. Abhängig von Art und Standort kann eine gesunde
Eiche ein hohes Alter von bis zu 800 Jahren und mehr erreichen.
Um so mehr beunruhigt es, dass in letzter Zeit immer häufiger
auch die alten Eichenbestände den klimatischen Bedingungen,
wie viele andere Baumarten auch, nicht mehr standhalten kön-
nen.
Normalerweise besitzen u.a. Eichen sogar die Fähigkeit bei star-
ken Beeinflussungen (wie z.B. Trockenheit) eine Überlebensstra-
tegie zu entwickeln, indem sie den oberen Teil der Krone abster-
ben lassen und je nach Größe im unteren oder mittleren Teil
durch die sogenannte Reinteration eine neue Krone (Sekundär-
krone) bilden. Dies ist bei Spaziergängen im Wald und genauerer
Betrachtung vieler Bäume, besonders der Eichen immer häufiger
zu sehen.
Der Stamm blieb stehen
Zur Erinnerung an die Eiche sägte das Team den Stamm etwa in
drei bis vier Metern Höhe ab. Klaus Spriestersbach berichtete,
dass hier etwas Neues entstehen soll. Vielleicht ein Unterstand
oder ein mit Motorsäge gefertigtes Kunstwerk zu ihrer Ehren.
Mehr wollte man aber noch nicht verraten.

Mahnende Worte eines unbekannten Verfassers
Seit einigere Zeit konnte man an der leider nun gefällten Eiche
mahnende und nachdenkliche Worte aus der vermeintlichen Sicht
der Eiche auf einen Zettel geschrieben finden. Hier Ausschnitte
aus dem Text, des unbekannten Verfassers:
„Hier spricht die Eiche
…obwohl ich dir groß und mächtig vorkommen mag, bin ich noch
lange nicht im Rentenalter. Bis dahin hätte ich locker noch ein
paar Jahrhunderte Zeit. „Hätte“, sage ich, denn wie du sicher
sehen kannst, geht es mir schlecht und ich fürchte, dass ich die
nächsten Jahre nicht überleben werde… Fragst du dich wirklich,
warum es mir so schlecht geht? Seit Jahren ist es so trocken …
und ich verdurste langsam. Das Klima hat sich in letzter Zeit dra-
matisch gewandelt…Du Mensch und mit dir viele deiner Mitmen-
schen haben den Wandel verursacht. Durch deinen ungezügelten
Lebensstil deine Maßlosigkeit und Rücksichtslosigkeit …Warum
muss dein Auto immer größer und stärker werden und deine Stre-
cken immer weiter, warum mussten deine Urlaubsreisen in immer
fernere Winkel der Erde gehen…warum musstest du jeden Tag
Fleisch auf deinem Tisch haben, warum musste dein Garten vor
dem Haus in einen Einheitsrasen verwandelt werden… warum
produzierst du bei jeder Mahlzeit Berge von Müll, der die Meere
und das Wasser belastet, warum musst du ständig neues Land
bebauen mit Parkplätzen, mit Industriegebieten … Ich könnte dir
noch viele nennen, das dir eines zeigt:
…Deine Sucht verlangt nach immer mehr und mehr. …du solltest
einfach bescheidener werden, bescheidener in deinem Verbrauch
an Dingen und Energie, Ehrfurcht vor allen Lebewesen haben
und Dankbarkeit, dass du in dieser herrlichen Natur leben
darfst…
… Auch ich könnte nicht unendlich hochwachsen. Bei … 40
Metern ist Schluss und das ist gut so, denn andere Lebewesen
wollen auch wachsten und kein Lebewesen kann allein existieren.
Auch wenn du glaubst, es ist bereits zu spät, dann denke an dein
Inneres …Dann tust du etwas für dich selbst und vielleicht auch
für mich….“
In Anbetracht der aktuellen klimatischen Situation bekommen
diese geschriebenen Worte sicher eine besondere Bedeutung,
die zum Nachdenken und Handeln anregen. (KB)

Leider musste eine der drei stattlichen Eichen
an der Langen Bank gefällt werden
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Öffentliche
Bekanntmachungen

Verbandsgemeinde

Wissen
■ Bekanntmachung zur Sitzung des

Verbandsgemeinderates Wissen am 25.06.2020
Beginn: 18:00 Uhr
Sitzungsort: „Multifunktionshalle“ kulturWERKwissen, Walzwerk-

straße 22, 57537 Wissen
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Verabschiedung von Herrn Bürgermeister Michael Wagener

in den Ruhestand
2. Ernennung von Herrn Berno Neuhoff zum Bürgermeister der

Verbandsgemeinde Wissen, Vereidigung und Einführung in
das Amt gemäß § 54 Absatz 1 der Gemeindeordnung

Bitte beachten Sie die Einhaltung eines Mindestabstandes zwi-
schen Personen von 1,50 m.

Michael Wagener, Bürgermeister

■ Einladung zur Sitzung der Verbandsversammlung
des Zweckverbandes „EAM Beteiligung
im Landkreis Altenkirchen„

auf Montag, 08. Juni 2020, 18.00 Uhr, in die „Multifunktions-
halle“ kulturWERKwissen, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen
Tagesordnung
A) Öffentliche Sitzung
1. Wahl des Verbandsvorstehers

-Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt-
2. Wahl des Stellvertreters des Verbandsvorstehers

-Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt-
3. Wahl des Verbandsvorstehers als Vertreter in die Gremien der

Beteiligungen (§ 5 Nr. 6 der Verbandsordnung)
4. Bericht zur aktuellen Lage der EAM GmbH & Co. KG
5. Entwicklung der Bürgschaften bezüglich der Beteiligungen an

der EAM GmbH & Co. KG bzw. an der Sammel- und Vorschalt
5 GmbH

6. Aufnahme der Energie Region Kassel Beteiligungs-GmbH &
Co. KG als Anteilseigner der EAM GmbH & Co. KG sowie
Erweiterung der Beteiligung der Stadt Borgentreich an der
EAM GmbH & Co. KG

Wissen, 25.05.2020 Richard Schmitt
Stellvertretender Verbandsvorsteher

Bitte bringen Sie zur Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung mit und
beachten Sie die Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Per-
sonen von 1,50 m.

Ortsgemeinde

Mittelhof

■ Bekanntmachung zur Sitzung des
Ortsgemeinderates Mittelhof am 10.06.2020

Beginn: 18:30 Uhr
Sitzungsort: Ehem. Gaststätte „Cordes“, Steckensteiner Straße 13,

57537 Mittelhof
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Röttgen“, Aufstellungs-

beschluss
2. Mitteilungen
3. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung

(GemO) i. V. m. § 21 Geschäftsordnung (GeschO)
Franz Cordes, Ortsbürgermeister

Bitte bringen Sie zur Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung mit und
beachten Sie die Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Per-
sonen von 1,50 m.

Ortsgemeinde

Selbach (Sieg)

■ Bekanntmachung
Die Jahresrechnungen 2009 und 2010 der Ortsgemeinde Selbach
(Sieg) wurden von dem zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss
am 12. Mai 2020 geprüft. Der Ortsgemeinderat hat am 19. Mai 2020
gemäß § 114 Abs. 1 GemO die geprüften Jahresabschlüsse festge-
stellt und die erforderlichen Entlastungen erteilt.
Die Jahresabschlüsse mit Anhang sowie den gesetzlichen Anlagen
liegen zur Einsichtnahme von Freitag, 05.06.2020 bis einschließlich

Kultimbiss Niederhausen wieder geöffnet
Stadtbürgermeister Berno Neuhoff gratulierte dem neuen Besitzer Theo Lampria-
nidis und dem Stammpersonal Frau Christa Niederhausen, Frau Carola Müller
und Frau Angelika Langen zur Wiedereröffnung und übergab einen Blumen-
strauß.

Froh sind alle guten Kunden, dass sich am bewährten Angebot nichts geändert
hat. So wirbeln die Damen vom Grill auch schon ab der ersten Stunde wieder,
Wissen freut´s.

IMPRESSUM
Die Heimat- und Bürgerzeitung mit den öffentlichen Bekanntma-
chungen nach § 27 der Gemeindeordnung für Rhld.-Pfalz (GemO)
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Hauptsatzungen in den jeweils geltenden Fassungen für die Ver-
bandsgemeinde Wissen und der zu ihr gehörenden Stadt Wissen
und den Ortsgemeinden Birken-Honigsessen, Hövels, Katzwinkel
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Es zeigt sich, dass Jung und Alt in dieser Zeit zusammenwachsen,
wenn auch nur aus der Distanz. Wir als Schule freuen uns sehr,
dass unsere Schülerinnen und Schüler dazu beigetragen haben,
den Bewohnern der Altenheime die Zeit der Isolation ein wenig bun-
ter zu machen!

■ OT Wissen: Ohne Regen kein Regenbogen!
Trotz Schließung des Hauses der Offenen Tür ist in den letzten
Wochen einiges passiert:

Die OT ist jetzt in mehreren Sozi-
alen Netzwerken (facebook, Ins-
tagram: Haus der Offenen Tür
Wissen / ot.wissen) vertreten -
gerne vorbei schauen, die
Abstellkammer und Küche wur-
den ausgemistet, aufgeräumt,
gesäubert und das Bistro hat
einen neuen Anstrich bekommen.
Außerdem hat die Leitung Jenni-
fer Czambor an Onlinefortbildun-

gen teilgenommen, Netzwerkarbeit gemacht, Aufklärung betrieben,
Material ausgeliehen, an Bastelaktionen mit Besuchenden teilge-
nommen (Schmetterlinge für das Seniorenheim und die hoffnungs-
gebende Regenbogenaktion) und seit über zwei Monaten besteht
die Möglichkeit sich mit ihr werktags im Sprach- & Textchat bei Dis-
cord auszutauschen oder auch Hausaufgabenhilfe in Anspruch zu
nehmen. Ebenfalls haben weitere Einzelfallhilfe und viele Gesprä-
che unter Einhaltung der Coronaregeln stattgefunden.
Auch im Mai haben sich, trotz Kurzarbeit, feste Angebote etabliert.
Zusätzlich zu der täglichen Möglichkeit der telefonischen, digitalen
und verbalen Kommunikation auf einer Chatplattform, war es mög-
lich sich unter Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen mit der seit
Januar einzigen Mitarbeiterin des Jugendzentrums, J. Czambor, zu
treffen.
Immer Montags wurde „Fit im Mai“, eine als Impuls gedachte Anlei-
tung, veröffentlicht wie der Kreislauf aktiviert werden kann. Mitt-
wochs gab es in Zusammenarbeit mit dem Träger, seit Januar der
Katholischen Jugendagentur Bonn, Wundertüten vor der Einrich-
tung mit vielen nützlichen, süßen und praktischen Dingen. Jeden
Freitag wurden rund um und in Wissen „Mutmacher- Gute Laune -
Gute Wünsche - Steine“ verteilt.
Auch für die kommenden Wochen finden Planungen statt. Es bleibt
spannend.
Alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit wünscht die OT Wissen
Aktuelle Kontaktdaten:
Haus der Offenen Tür (OT) Wissen, Kirchweg 9, 57537 Wissen,
02742/5185, ot-wissen@kja.de
Leitung: Jennifer Czambor, 0176/126527 -09, jennifer.czambor@
kja.de

Kindergartennachrichten

■ Wenn das Kind nicht in die KiTa kommt,
muss die KiTa eben zum Kind kommen

Die Corona-Pandemie hat große Auswirkungen auf die Arbeit der
Dienste und Einrichtungen des Bereiches der Hilfen für Kinder
der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen. Diese lebt normaler-
weise von direkten face-to-face-Kontakten in den jeweiligen Ein-
richtungen. Angesichts der starken Einschränkungen des Betrie-
bes von KiTas und Schulen, mag sich manch einer fragen, was
denn eigentlich die Erzieherinnen und Erzieher aktuell so tun. So
könnte man meinen, dass weniger Kinder auch weniger Arbeit
bedeuten. Doch dabei handelt es sich um einen Irrglauben.
„Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet
eben zum Berg kommen“ - so heißt es schon in einem Essay von

Dienstag, 16.06.2020 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindever-
waltung Wissen, Rathausstraße 75, 57537 Wissen, Zimmer 48,
während der Kernarbeitszeit (vormittags: Montag bis Freitag: 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr, nachmittags: Montag, Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr) öffentlich aus.
Wissen, 27.05.2020 Matthias Grohs
Ortsgemeinde Selbach (Sieg) Ortsbürgermeister

■ Altersjubilare
12.06. Herr Alan, Osman zum 85. Geburtstag

Wissen
13.06. Frau Pieta, Edith .............................. zum 85. Geburtstag

Hövels
16.06. Herr Weller, Paul .............................. zum 70. Geburtstag

Birken-Honigsessen
17.06. Herr Führer, Bernd .......................... zum 70. Geburtstag

Mittelhof
17.06. Frau Peppinghaus, Hildegard .......... zum 80. Geburtstag

Hövels

Jugend- und Schulnachrichten

■ Schüler der MDRS+ Wissen schenken
ein Lächeln in Zeiten von Corona

Wie sehr wir alle soziale Kontakte und emotionale Nähe benötigen,
das wurde uns in den letzten Wochen nochmal besonders bewusst.
Gerade die älteren Menschen in den Altenheimen leiden unter der
sozialen Abgeschiedenheit.

Den Bewohnern der
Seniorenheime in Wis-
sen ein Lächeln ins
Gesicht zaubern, das
war der Wunsch der
Marion-Dönhoff-Real-
schule plus, denn wenn
man sich freut, ist
wenigstens für einen
kurzen Moment alles
andere vergessen.
Aus diesem Grund wur-

den die Schülerinnen und Schüler kreativ aktiv:
Im Homeoffice gestalteten sie für das Altenheim St. Hildegard jede
Menge bunte Bilder und Briefe zu Ostern. Die Freude der Bewohner
war riesengroß, als sie diese Überraschung erreichte. Aber auch bei
den Kindern, so berichteten die Eltern, freute man sich sehr, ein sol-
ches Projekt anzugehen. Die Kleinen lernten dabei spielend, wie
man einen Brief richtig aufsetzt und so manch einer war beim Ver-
senden ganz aufgeregt mit der Frage: „Mama, was meinst du? Ob
ich vielleicht sogar eine Antwort bekommen werde?“ beschäftigt.

Und auch den Bewoh-
nerinnen und Bewoh-
nern des St. Josef in
Wissen sollte ein
Lächeln auf das Gesicht
gezaubert werden. So
gestalteten die Schüle-
rinnen und Schüler aus
allen Klassenstufen
Regenbogenbilder und
schrieben den Bewoh-
nern aufmunternde
Worte. Auch hier war die
Freude riesig, und die
Schülerinnen und Schü-
ler bekamen sogar Dan-
keskarten der Bewohner
und eine Einladung zu
einem Sommerfest in
der Zeit nach Corona
zurück.
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Kirchliche Nachrichten

Liebe Kinder,

Liebe Eltern,

leider muss die vom 06.-

12.07.2020 geplante

Kinderbibelwoche ausfallen, da

wir die durch die Corona-

Pandemie erforderlichen Hygienevorschriften leider nicht

gewährleisten können.

Als kleinen Trost planen wir zusammen mit der OT Wissen ein

Heft mit vielen Ideen zur Gestaltung der Sommerferien. Darin

wird es auch einige Tagesangebote geben, zu denen die Kinder

angemeldet werden können. Näheres dazu

werden wir Ende Juni hier und unter

www.evangelisch-in-wissen.de

veröffentlichen

Herzliche Grüße

Svenja Spille und das Mitarbeiterteam

■ Seelsorgebereich „Obere Sieg“
Gottesdienstordnung
Vorläufig finden nur Hl. Messen in der Kreuzerhöhungskirche in
Wissen statt!
Samstags, ausschließlich in Wissen „Kreuzerhöhung“ um 17.00 Uhr
und 18.30 Uhr
Sonntags, ausschließlich in Wissen „Kreuzerhöhung“ um 8.00 Uhr,
9.30 Uhr und 11.00 Uhr
Achtung! Zum Besuch der Vorabendmessen und der Sonntags-
messe besteht Anmeldepflicht mit Angabe der Telefonnummer und
der Anzahl der teilnehmenden Personen im Pastoralbüro Wissen,
Tel.: 02742-93380
Montags um 8.15 Uhr
Di., - Fr., um 8.15 Uhr sowie 18.00 Uhr
Für die Hl. Messen an den Werktagen ist keine Anmeldung erforder-
lich. Es muss sich jedoch in der Kirche in eine Teilnehmerliste ein-
getragen werden.

Vereine und Verbände

■ Home-Schooling bei Corona: Digitalstammtisch
Westerwald Sieg diskutierte

Geht Bildung auch digital? Während der Corona-Krise wurde das
Experiment Home-Schooling flächendeckend getestet. Der Digi-
talstammtisch Westerwald-Sieg diskutierte Länderübergreifend.
Wissen. Am 12. Mai fand zum zweiten Mal der Digitalstammtisch
Westerwald-Sieg online statt. Thema des Abends war: „Geht Bil-
dung digital? Technische Möglichkeiten und Erfahrungen mit
Online Unterricht, Home-Schooling und Co.“ Neben bekannten
Gesichtern war auch ein Lehrer aus Siegen und ein Mitglied des
Verbandsgemeinderats Wissen mit von der Partie.
Not macht erfinderisch, so fasste Lehrer Fabian Brenner die aktu-
elle Lage an den Schulen zusammen. Er hat einen ganz besonde-
ren Einblick in die digitale Schulwelt. Einerseits ist er Lehrer im
benachbarten Nordrhein-Westfalen, zum anderen ist er IT-Admi-
nistrator einer Schule in Wissen. Schulpolitik ist Ländersache,
somit ist ganz klar, dass es einige Unterschiede zwischen rhein-
land-pfälzischen Schulen und denen im Nachbarland gibt.
Es waren auch einige Eltern von Schulkindern dabei. Eine rege
Diskussion entstand. Es wurde festgestellt, dass einheitliche digi-
tale Lösungen und Standards fehlen. Das führte zu einigen Prob-
lemen als der Unterricht kurzfristig aufgrund von Corona umge-
stellt werden musste. Jede Schule und teilweise sogar die
einzelnen Lehrer waren auf sich gestellt. Es galt schnell nutzbare
Unterrichtslösungen für den Fernunterricht zu finden.
Trotzdem waren sich alle Anwesenden einig: Das Experiment
“Home-Schooling“ ist gelungen, teilweise sogar zur Überraschung
der Verantwortlichen. Trotzdem wünschten sich die Anwesenden
mehr Engagement der Länder in diesem Bereich und einheitliche
Lösungen für alle Schulen.

Francis Bacon aus dem Jahre 1655. Heute - fast 400 Jahre nach
dessen Entstehen - weist dieses Zitat eine immense Aktualität
auf. Im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie
könnte man Bacon selbst einen Propheten nennen. So ist der
Betrieb in Schulen und Kindertagesstätten seit geraumer Zeit arg
beeinträchtigt.
Dies stellt die pädagogischen Fachkräfte der Lebenshilfe vor
große Herausforderungen. Während sie die Kinder im Normalfall
innerhalb der Einrichtung begleiten, müssen sie nun kreative und
flexible Lösungen finden, um die Angebote weiterhin durchführen
zu können. In den Einrichtungen selbst werden aktuell deutlich
weniger Kinder betreut. Viele Kinder befinden sich derzeit
Zuhause. Ein Umstand, der mehr und mehr zu erheblichen Über-
lastungen der Familien führt. Um die Kinder und Familien trotz der
räumlichen Distanz bestmöglich unterstützen zu können, haben
sich die Dienste und Einrichtungen innovative Alternativen über-
legt.
Fachdienst für Integrationspädagogik und Schulintegration
Die üblichen Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen der
ambulanten Hilfen besteht im Regelfall darin, Schülerinnen und
Schüler während des Schulalltags zu unterstützen oder die heil-
pädagogische Förderung in Kindertagesstätten übernehmen. In
Zeiten von COVID-19 machen die ambulanten Dienste ihrem
Namen umso mehr alle Ehre. So findet die Förderung nun im
häuslichen Umfeld - auf Balkonen, in Bauwagen oder im Garten -
statt. Darüber hinaus kommen auch digitale Medien wie Skype
zum Einsatz. Ebenso werden Aufgabenmaterialien an der Haus-
türe übergeben. Die Beratung von Eltern findet per Telefon oder
Email statt.
Förderkindergarten Weyerbusch
Auch im Förderkindergarten Weyerbusch lässt man sich so eini-
ges einfallen. Die Vorschulkinder erhalten ein wöchentliches Auf-
gabenpaket, welches sich am Vorschulkonzept der Einrichtung
orientiert. Ebenso bekommen alle Kinder ein wöchentliches Krea-
tivpaket per KiTa-Lieferservice nach Hause. Da die Familien der-
zeit alle an- oder über der Belastungsgrenze sind, ist die Bera-
tung zurzeit mehr als gewünscht. Um für alle Eltern ansprechbar
zu sein, findet auch hier ein sehr intensiver Telefon- und Mailkon-
takt statt.
Integrative Kindertagesstätte Alsdorf
Die Mitarbeiterinnen der Integrativen Kindertagesstätte Hand in
Hand sind ebenso bemüht, auf mehreren Ebenen mit den Kindern
und Familien in Kontakt zu bleiben. Da in der Einrichtung sehr
viele Familien mit Migrationshintergrund sind, ist ein telefonischer
oder schriftlicher Kontakt aufgrund der Sprachbarriere oftmals
recht schwer umsetzbar. Daher führt die interkulturelle Fachkraft
schwerpunktmäßig Hausbesuche durch. Insgesamt erhalten aber
auch alle übrigen Kinder regelmäßige Materialien nach Hause.
Vor allem die Vorschulkinder werden dabei mit vielfältigen Materi-
alien versorgt, damit die Vorbereitung auf die Schule nicht voll-
ends stagniert. Beispielsweise können so auch die Einheiten des
Landessprachförderprogramms, das im letzten Jahr vor der Ein-
schulung stattfinden, Zuhause durchgeführt werden. Ansonsten
hält die Kindertagesstätte alle Familien mittels Mail oder Briefen
über die aktuellen Entwicklungen zur Kindertagesbetreuung auf
dem Laufenden.
Integrative Kindertagesstätte Wissen
In der Kindertagesstätte Kleine Hände in Wissen/Schönstein kön-
nen sich die Kinder seit einigen Wochen ein Stückweit des KiTa-
Alltags ins Kinderzimmer holen. Neben einer eigenen KiTa Cloud,
gibt es nun auch interaktive digitale Angebote. Täglich findet
jeweils ein Morgenkreis der drei Gruppen via Skype statt. Dort
werden bekannte Rituale wie Lieder und Fingerspiele reaktiviert.
Teilweise müssen bekannte Regeln umfunktioniert werden, damit
die Spiele auch auf digitalem Wege durchgeführt werden können.
Außerdem gibt es zusätzlich noch einmal täglich eine gruppen-
übergreifende Vorlesezeit. Dabei werden die Lieblingsbücher der
Kinder vorgelesen, weswegen häufig gar kein Ende mehr zu fin-
den ist.
Die Kinder sind sichtlich erfreut, ihre bekannten Bezugspersonen
und die anderen Kinder wieder regelmäßig sehen zu können-
auch wenn es derzeit nur über digitale Wege möglich ist. Daher
möchte Team der KiTa die digitalen Angebote noch ausweiten. So
sollen die Kinder bald die Möglichkeit erhalten, in Kleingruppen
zu experimentieren oder zu basteln.
Um die Beziehungs- und Bildungsarbeit weiterhin aufrecht zu
erhalten, haben die Dienste und Einrichtungen der Lebenshilfe im
Landkreis Altenkirchen aus der Not eine Tugend gemacht. Frei
nach Bacons Wahlspruch finden die pädagogischen Fachkräfte
nun vielfältige Wege zu den Kindern und Familien. Sicherlich wün-
schen sich alle Akteure wieder den Urzustand zurück, doch
gleichzeitig sind die Familien über die Angebote sichtlich erfreut.
Zwar sind diese kein dauerhafter Ersatz für die sonst übliche Bil-
dung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Einrichtungen,
aber sie können zu mindestens temporär für eine Entlastung sor-
gen.
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Marc Nilius thematisierte in diesem Zusammenhang, dass es
offensichtlich nicht immer die „Eierlegende Wollmilchsau“ sein
muss. Jedoch werde dies im öffentlichen Bereich, zudem auch die
Schulen gehören, allzu oft gefordert. Das führe oft zu der Situa-
tion, dass die unperfekte, aber sofort verfügbare Lösung nicht
genommen würde, sondern langwierige und nicht immer erfolgrei-
che Eigenentwicklungen gestartet werden.
Nach ungefähr zwei Stunden angeregter Gespräche wurde klar:
Es ist noch ein Weg zu gehen. Die aktuellen Ereignisse haben die
Digitalisierung der Schulen einen sehr großen Schub gegeben.
Nun gilt es Standards zu schaffen und sich nicht in Details zu ver-
lieren.
Der nächste Stammtisch findet nach der Sommerpause am 08.09.
um 18:30 Uhr statt. Nachdem der Stammtisch nun zweimal Online
durchgeführt wurde, ist für den ersten Termin nach der Sommer-
pause wieder das Restaurant Germania in Wissen als Veranstal-
tungsort geplant. Das Thema wird „Digitale Startups in der Region
Westerwald-Sieg“ sein. Wie gewohnt wird es dann auch wieder
ausreichend Gelegenheit geben, Kontakte zu knüpfen und per-
sönliche Erfahrungen auszutauschen.

■ Schützenverein Wissen
Training im Wissener Schützenhaus wieder möglich, auch
Gastwirtschaft öffnet bald
Der Wissener Schützenverein informiert, dass das Training im
Wissener Schützenhaus in allen Disziplinen ab Mittwoch, den
27.05.2020, wieder möglich ist.
Unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Richtlinien
wurde von den Verantwortlichen des Wissener Schützenvereins,
in enger Absprache mit den jeweiligen Standaufsichten, ein
umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, welches nun auch von
der zuständigen Behörde genehmigt wurde.
Das allgemeine Training ist zunächst an drei Wochentagen mög-
lich. Mittwochs wird das Training mit Luftgewehr, Luft- und Sport-
pistole jeweils von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr und von 19:00 Uhr bis
21:00 Uhr angeboten. Freitags besteht die Möglichkeit des Trai-
nings von Sportpistole und Kleinkaliber jeweilsvon 17:00 Uhr bis
19:00 Uhr und von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Sonntags ist im Zeit-
raum von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr das Training mit Luftgewehr
sowie Luft- und Sportpistole möglich.
Um allen gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, ist das Trai-
nieren derzeit nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Hierzu hat
der Wissener Schützenverein einen Doodle-Kalender eingerich-
tet, in den sich jeder aktive Schütze des Wissener Schützenver-
eins mit seinem vollständigen Namen für eine Trainingszeit eintra-
gen muss. Nur wer sich einen Stand „gebucht“ hat, kann auch
trainieren.
Eine Anmeldung zu den jeweiligen Trainingszeiten ist über die
Rubrik „Trainingsplaner“ auf der Homepage des Wissener Schüt-
zenvereins (www.sv-wissen.de) möglich.
Auf der Vereinshomepage sind auch die Hygieneregeln für jeden
ersichtlich.
Das Training der Bogenschützen findet zu den gewohnten Zeiten
mittwochs und freitags ab 17:00 Uhr, sowie sonntags nach
Absprache ab 10:00 Uhr auf dem Bogensportgelände am Wisse-
ner Schützenhaus statt. Eine vorherige Anmeldung zum Bogen-
training ist nicht notwendig, jedoch ist auch hier das Training bis
auf weiteres nur für aktive Vereinsmitglieder möglich.
Auch die Gastwirtschaft öffnet unter Wahrung der geltenden
Abstands- und Hygieneregeln ab dem 10.06. wieder ihre Pforten
zu den bekannten Öffnungszeiten: Mittwochs ab 17:30 Uhr, frei-
tags ab 17:30 Uhr und sonntags ab 10:30 Uhr. An Fronleichnam
ist das Schützenhaus ab 10:30 Uhr zu einem Frühschoppen
geöffnet.
Für die Besucher gelten die für die Gastronomie einschlägigen
Vorschriften. Bei schönem Wetter wird ebenfalls die Außengastro-
nomie geöffnet sein. Für Spontanbesuche ist die Anmeldung und
Registrierung bei Ankunft ausreichend, soweit freie Sitzplätze
vorhanden sind.
Mit der Öffnung des Trainings- und Thekenbetriebes wird das Ver-
einsleben im Wissener Schützenverein langsam wieder hochge-
fahren.
Es ist ein erster kleiner Schritt zurück zur Normalität.

■ VdK Ortsverband Wissen
Der traditionelle Grillabend für die Mitglieder des Ortsverbandes
Wissen sowie die bereits bestätigte Mehrtagesfahrt müssen auf-
grund der Corona Pandemie für dieses Jahr abgesagt werden.
Der Vorstand bedauert, diese Entscheidung treffen zu müssen. Die
Gesundheit unserer Mitglieder steht hier jedoch im Vordergrund. Die
Mehrtagesfahrt wird in 2021 im gleichen Zeitraum nachgeholt.

■ LandFrauen sagen Wanderung ab
Die für den 10. Juni von den LandFrauen Wissen geplante Wande-
rung im Bergischen Land muss aufgrund der aktuellen Situation
abgesagt werden.

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

K
G

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerecht und kompetent zu beraten!

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70

■ VfB-Nachrichten aus dem Jahr 1951
Im Jahr 1951 wurde die VfB-Ver-
einszeitschrift ins Leben gerufen.
Verantwortlich für die umfangrei-
chen und lesenswerten Beiträge
zeigte sich u. Heinrich Faroß, der
von Christian Schüßler und dem
langedienten VfB-Pressewart
Alois Klein.

Heinrich Faroß - Das Wissener Ge-
werbe unterstützte vielfältig und tat-
kräftig die Vereinszeitung, die bis
einschließlich 1954 erschien.

In der Novemberausgabe wurde
auf der zweiten Seite des Ver-
einsheftes der geschäftsfüh-
rende Vorstand, die verschiede-
nen Abteilungsleiter sowie die
Kassenprüfer vorgestellt.

Titelseite der Novemberausga-
be von 1951

Sponsoren der VfB-Nachrich-
ten 1951
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VfB-Jugendabteilung - ein Aushängeschild im Kreis Altenkir-
chen zu Beginn der 50ger Jahre / Walter Trinkaus berichtet

Jugendleiter Walter Trinkaus mit verfolgreichen Jugendfußballern
Anfang der 50er Jahre: Er schloss sich 1926 dem VfB Wissen an
und engagierte sich für ihn bis zum Jahr 1967.

Auf Seite 8 der Vereinszeitung berichtet Jugendleiter Walter Trin-
kaus mit berechtigtem Stolz über den Ist-Zustand die Jugendabtei-
lung des VfB Wissen und spricht diese mit dem folgenden Aufruf an:
„Treibe Spiel und Sport in der Jugendabteilung des VfB Wis-
sen. Denn dort findest Du das, was Du suchst!“

Vorstellung des Jugendausschusses auf Seite 2 der Novemberaus-
gabe mit dem folgenden Kommentar des Jugendleiters: „Mit diesem
Jugendausschuss, um den uns so mancher Verein beneiden müß-
te, dürfte die volle Gewähr für eine vorbildliche Ausbildung gewähr-
leistet sein!“

Statistik der VfB-Jugend
• Schülerbereich: 58 Kinder
• Jugendfußballer: 33
• Jugendliche Mädchen: 19
• Leichtathletikabteilung: 18
• Boxabteilung: 3
• Jugendhandballer: 2
• Die Fußballer trugen 47 Spiele

aus, gewannen 21, spielten sie-
benmal unentschieden und ver-
loren 17 Spiele bei einem Tor-
verhältnis von 130:96.

• 6 Jugendfußballer fuhren zu
einem Lehrgang nach Kob-
lenz und kamen mit Auszeich-
nung zurück. Nur einer tanzte
aus der Reihe.

• 2 Jugendhandballer nahmen an
einem Kurzlehrgang teil.

• Drei VfB-Leichtathleten in der
Rheinlandjahresbestenliste:

• Großer Erfolg beim Herbst-
waldlauf in Weyerbusch: Stu-
dienrat Horn und Gemahlin
begleiteten rund 40 Jungen und
Mädchen zum Herbstwaldlauf, der in Weyerbusch ausgerichtet
wurde. Damit stellte der VfB die stärkste Jugendabteilung bei die-
ser Veranstaltung. In allen 6 Schüler-/ Jugendklassen stellten die
VfB-Läufer die Einzelsieger und holten sämtliche Mannschafts-
siege.

Alois Bonnertz, hier mit dem Weltklasseleichtathleten Manfred Kin-
der (rechts) anlässlich einer Veranstaltung der Siegerlandkampf-
spiele, wurde im Jahr 1950 als 1. Vorsitzender gewählt und übte die-
ses Amt 34 Jahre lang aus.

Foto aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts: Alois Klein (3.
von rechts) gehörte zur erfolgreichen VfB-Langstreckengruppe um
Gustav Obelode (rechts). Nach seiner aktiven, sportlichen Zeit en-
gagierte sich Alois Klein lange Jahre im VfB-Vereinsgeschehen.

Wie beim Frühjahrswaldlauf in
Betzdorf (siehe Urkunde), so
konnte Annemie Kölzer auch den
Herbstwaldlauf in Weyerbusch
siegreich für sich beenden.
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Führerschein-Sehtest

ohne Termin

von Herrn Horn Bewegungsabläufe im Wissener Stadion zusätzlich
den Mitschülern zu erklären und zu demonstrieren. Während der
Übungsphasen der Klasse wurde mir dann oft freigestellt, zum Bei-
spiel solo mein Ausdauertraining auf der Bahn zu gestalten.

Foto von 1964: Der 14jährige A-Schüler Jürgen Buschmann unter-
wegs zum Kreismeistertitel bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in
Herkersdorf. Er war in seiner Schüler- und Jugendzeit als passio-
nierter Fußballer auch in der Leichtathletik sehr aktiv. Wettkämpfe
bestritt er gerne bei Querfeldein- und Bahnläufen, Staffelläufe und
auch technische Disziplinen und schreckte auch vor dem Zehn-
kampf nicht zurück.

Prof. Dr. Jürgen Buschmann resümiert heute zur seiner vielsei-
tigen, aktiven VfB-Zeit: „Ich habe mein sportliches Hobby in der
Jugendzeit später zu meinem Beruf gemacht!“

■ Wir sind wieder da!
Ab Sonntag den 7. Juni 2020 ist die KÖB Kreuzerhöhung in Wissen
unter Berücksichtigung der bekannten Sicherheitsvorschriften wie-
der geöffnet.
Öffnungszeiten: Sonntag 10.00 - 12.30, Dienstag und Mittwoch von
16.00 bis 18.00 Uhr.
Mahngebühren fallen bis zum 7. Juli 2020 nicht an.
Das Büchereiteam freut sich auf seine Leser.

■ Bühnenmäuse Wissen
Aufführungen werden auf Frühjahr 2021 verschoben
Da wir unserem Publikum eine sorgenfreie und sichere Unterhal-
tung bieten möchten, haben sich die Bühnenmäuse Wissen ent-
schieden, die für dieses Frühjahr geplanten Aufführungen der Krimi-
komödie „Mordstödlich“ auf das Frühjahr 2021 zu verschieben. Wir
werden dann die Zahl der Aufführungstermine deutlich erhöhen, um
ausreichend Abstand zwischen den Zuschauern gewährleisten zu
können.
Bereits erworbene Eintrittskarten können bis Ende Juni bei den Vor-
verkaufsstellen büroboss Hoffmann und dem buchladen in Wissen
zurückgegeben oder ab Dezember gegen neue Karten einge-
tauscht werden.

Letzte Meldungen über die Jugendabteilung
in der Weihnachtsausgabe 1951

Nachrichten über die Jugendabteilung in der
Weihnachtsausgabe 1951

Während der Wintermonate wurde die Aula (Foto zu Beginn der
60ger Jahre) des alten Wissener Gymnasiums intensiv für den Trai-
ningsbetrieb der VfB-Sportlergenutzt.

Foto von 1972: Siegried Horn (rechts oben mit Brille) gehörte von
1950 bis 1974 zum Kollegium des Wissener Gymnasiums. In die-
ser Zeit war er als Sportlehrer und ebenfalls in der ersten Hälfte der
50ger Jahre als Leichtathletiktrainer beim VfB Wissen tätig. Zu die-
sem Kollegium gehörten mit Heribert Michesls, Eberhard Holsch-
bach, Jürgen Steinke, Dieter Wiethege und Paul Buschhaus weitere
Kollegen, die sich für den Schulsport und in der Leichtathletikabtei-
lung des VfB Wissen engagierten.

Professor Dr. Jürgen Buschmann, Lehrbeauftragter der Deut-
schen Sporthochschule Köln im Ruhestand, erinnert sich an
Sportlehrer Siegfried Horn
Jürgen Buschmann, der 1969 sein Abitur am Wissener Gymnsium
ablegte, war in den 60ger Jahren begeisterter Fußballer und Leicht-
athlet beim VfB Wissen. Rückblickend auf den Sportunterricht mit
Studienrat Horn werden Erinnerungen wach: „Beim VfB-Vereins-
sport wurden mir die taktischen und technischen Grundlagen bes-
tens vermittelt. So kam ich regelmäßig in den Genuss, auf Geheiß
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Sonstige Mitteilungen

■ Gratis-Eis für die Kirchliche Sozialstation in Wissen

Vanessa Heinz ist die Überra-
schung für ihre Kollegen gelun-
gen - Gratis-Eis von Langnese

Ein leckeres und eiskaltes Dan-
keschön erhielt das Team des
ambulanten Pflege- und Betreu-
ungsdienstes von Langnese.
Bei Sonnenschein und warmen
Temperaturen kam die Erfri-
schung genau richtig.
Langnese sagt mit dieser Aktion
„Danke“ an alle, die in der
Corona-Krise im unermüdlichen
Einsatz für andere da sind.
Vanessa Heinz, Mitarbeiterin
der Sozialstation, ist auf die
Aktion von Langnese aufmerk-
sam geworden. Begeistert von
der Idee ihre Kollegen und Kol-
leginnen zu überraschen, hat
sie das Team beworben. Lang-
nese bedankte sich mit 800
Gratis-Eis bei den Pflegekräf-
ten.

Die Überraschung ist gelungen und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ließen sich das wohlverdiente Eis schmecken.

Allgemeines

■ Kabinett beschließt Moped-Führerschein mit 15
Das Kabinett ist dem Vorschlag von Verkehrsminister Dr. Volker Wis-
sing gefolgt und hat die Einführung des Moped-Führerscheins mit
15 Jahren beschlossen.
„Mit dem Kabinettsbeschluss ist der Weg frei. Jetzt können Jugend-
liche ab 15 Jahren den Sommer und die Ferien nutzen, um den
Führerschein zu machen“, sagte Verkehrsminister Dr. Volker Wis-
sing. „Egal ob Freizeit oder Ausbildung, Jugendliche wollen mobil
sein. Der Moped-Führerschein mit 15 ist ein Angebot an junge Men-
schen gerade im ländlichen Raum“, sagte Verkehrsminister Dr. Vol-
ker Wissing.
„Mit der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Lan-
des in den nächsten Wochen tritt die Verordnung in Kraft. „Fahr-
schulen und Jugendliche können dann loslegen“, so Wissing.
„Die Vorteile gerade für junge Leute durch die Einführung des
Moped-Führerscheins mit 15 Jahren sind gerade in Flächenländern
wie dem unsrigen unübersehbar. Bessere Mobilitätsangebote erhö-
hen die Lebensqualität und sind ein Beitrag zu lebenswerteren und
damit nachhaltigeren ländlichen Räumen“, so Wissing.
Der Moped-Führerschein mit 15 ist neben dem begleiteten Autofah-
ren mit 17 Jahren, die Möglichkeit zur Einrichtung von Carsharing-
Stationen auch in Dörfern, Bürgerbussen, der Förderung von
Park&Ride-Anlagen und Mitfahrerparkplätzen sowie dem Ausbau
des ÖPNV ein weiterer Baustein der Landesregierung zur Verbes-
serung der Mobilität im ländlichen Raum.
Zur Fahrzeugklasse AM zählen vor allem Mopeds mit einer zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.
Jugendliche können sich sechs Monate vor Erreichen des 15.
Lebensjahres bei der Fahrschule anmelden. Die Theorieprüfung ist
frühestens drei Monate, die Praxisprüfung einen Monat vor Vollen-
dung des 15. Lebensjahres möglich.
Der Erwerb der Fahrerlaubnis umfasst die theoretische als auch
fahrpraktische Ausbildung in einer Fahrschule mit jeweils abschlie-
ßender Prüfung. Insgesamt sind 14 Doppelstunden à 90 Minuten
theoretischer Unterricht vorgeschrieben, um zur Theorieprüfung
zugelassen zu werden. In der Klasse AM gibt es keine gesetzlich
vorgeschriebenen Pflichtfahrstunden. Die Anzahl der benötigten
Fahrstunden ist von den Fähigkeiten und dem Lernfortschritt abhän-
gig. Eine Fahrstunde dauert dabei immer 45 Minuten.

■ Energieausweise verlieren nach
10 Jahren Gültigkeit

Energieausweise sind zehn Jahre gültig. Die Ersten wurden im
Juli 2008 ausgestellt.
Im vergangenen Jahr verfielen die ersten Energieausweise. Eigen-
tümer, die 2010 oder davor einen Energieausweis für ihr Gebäude

■ SPD Ortsverein Katzwinkel überreicht
Spendenscheck für die Arche Noah Marienberge

Hans-Georg Rieth (li.), Geschäftsführer der „Arche Noah Marien-
berge“, freute sich über den Spendenscheck des SPD Ortsvereins
Katzwinkel. Überreicht wurde er von Reinhold Bröhl (re.) und Hans
Mootz.

Die Arche Noah/Haus Marienberge, gelegen auf einer Anhöhe bei
Elkhausen, hat sich einen hervorragenden Ruf für Familien- und
Seniorenfreizeiten sowie Tagungsort für Fortbildungsmaßnahmen
aller Art erworben. Der Coronavirus sorgte jedoch auch hier für sehr
starke Einschränkungen.
Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer, so Geschäftsführer Hans-
Georg Rieth: „Ab Pfingsten dürfen wir wieder Gäste erwarten“. Der
SPD Ortsverein Katzwinkel kennt die Situation der renommierten
Einrichtung sehr gut und möchte sie mit einer Spende unterstützen.
„Wer bei Ihnen gebucht hat, wird vorbildlich betreut!, sagte Ortsver-
einsvorsitzender Reinhold Bröhl bei der Übergabe des symboli-
schen Spendenschecks.
Unterstützt wurde er dabei von seinem Stellvertreter Hans Mootz.
Die beiden Herren betonten noch, dass es sich bei der Arche Noah
auch um einen bedeutenden Arbeitgeber in der Ortsgemeinde Katz-
winkel handelt: „Auch dies rechtfertigt eine Förderung durch die hei-
mischen Sozialdemokraten“.
Hans-Georg Rieth bedankte sich für die 300 Euro: „Es ist ein Bau-
stein zur Bestandssicherung unseres Hauses auch in schwierigen
Zeiten“.

■ Schützenverein Elkhausen Katzwinkel
Muskelkater statt Schützenfest…
Normalerweise steckten wir alle im Moment in den Vorbereitungen
für unser Schützenfest an Pfingsten. Aber was ist schon normal in
Zeiten von Corona?
Das Schützenhaus ist geschlossen, das Schützenfest abgesagt, es
finden weder Wettbewerbe noch Training statt.
Doch auf Initiative einiger Mitglieder wurde trotzdem vieles erreicht
bzw. angefangen.
Lange fällige Reparaturarbeiten wurden erledigt, die Holzaufbauten
im Außenbereich teilweise erneuert und mit einem neuen Anstrich
versehen, der 100 m Kleinkaliberstand abgerissen und neu aufge-
baut. Im Anschluss (man war ja gerade voller Tatendrang) ereilte
den 50 m Kleinkaliberstand das gleiche Schicksal.
Erfreuliche Nachricht erreichte uns dann vom Ministerium des Inne-
ren und für Sport Rheinland-Pfalz, der Antrag auf Ersatzbeschaf-
fung einer neuen Schießanlage wurde bewilligt und eine Förderung
in Höhe von 5.900 Euro zugesagt.
Auch wenn wir unser Schützenhaus zum 27. Mai 2020 noch nicht
wieder öffnen werden, dürfen sich die Schützen schon auf die
neuen Anlagen im Außenbereich freuen!
Es dauert sicherlich noch einige Wochen, bis wir hier wieder unser
Hobby ausüben können. Dann aber auf einer top restaurierten
Schießanlage.
Zur Einweihung soll dann - mit etwas Verspätung - ein Vogelschie-
ßen stattfinden.
Wenn dies aufgrund von Corona auch nicht in gewohnter Form
erfolgen kann, dafür aber als Premiere auf der neuen 50 m KK
Anlage.
Wir freuen uns schon sehr!
Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei den Mitgliedern
bedanken, die unermüdlich Ihre Freizeit und Urlaub opferten und
dies alles möglich gemacht haben - für uns seid Ihr HELDEN!
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An der sogenannten Dicke Eiche bei Paffrath legten die vier Rad-
fahrer eine Imbisspause ein. Danach steuerte man frohgemut über
Mörsbach und Limbach wieder heimischen Gefilden entgegen. Die
andere Gruppe kam aus Steimelhagen, das knapp hinter der
Grenze nach Nordrhein-Westfalen liegt. Es ging zunächst nach
Süden in Richtung Hamm.

Als weiteres Ziel lockte das Kloster Marienstatt. Von hier aus hatten
die sechs Pedalritter wieder den Norden im Blick. Auf der Köttinger-
höhe gab es einen Zwischenstopp neben der Kindertagesstätte
Villa Kunterbunt. Den Hügel runter und wieder hoch über den Alser-
berg und an Hagdorn vorbei erreichte man den Heimatort Steimel-
hagen nach einer abwechslungsreichen Tour durch eine herrliche
Landschaft.

erstellen ließen, müssen ihn erneuern, sobald sie ihr Haus oder
eine Wohnung darin neu vermieten oder verkaufen wollen. Auch
Eigentümergemeinschaften brauchen einen aktuellen Energieaus-
weis für das gesamte Gebäude, sobald eine Wohnung einen neuen
Mieter oder Käufer erwartet.
Der Energieausweis ermöglicht es potentiellen Käufern oder Mie-
tern die energetische Qualität eines Gebäudes zu bewerten. Er
unterscheidet die Effizienzklassen A bis G, wobei Klasse „A“ ener-
getisch besonders gute Gebäude kennzeichnet, während Klasse
„G“ einem Gebäude eine schlechte energetische Wirksamkeit
bescheinigt. Die konkreten Energiekosten sagt der Energieausweis
jedoch nicht vorher, da er weder den individuellen Einfluss der
Bewohner noch die Preise des jeweiligen Energieträgers berück-
sichtigt.
Eigenheimbesitzer, die ihr Haus weder verkaufen noch vermieten
wollen, benötigen keinen Energieausweis. Alle anderen begehen
eine Ordnungswidrigkeit, für die ein Bußgeld verhängt werden kann,
wenn sie den Interessenten keinen vorlegen.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet Miet- oder
Kaufinteressenten nach Terminvereinbarung Hilfestellung bei der
Bewertung der Angaben im Energieausweis an. Zudem berät sie
Hauseigentümer bei der Frage, ob ein Energieausweis erforderlich
und welcher Energieausweis in ihrem Falle geeignet ist. Die Ener-
gieausweise selbst werden im Rahmen unserer Energieberatung
nicht ausgestellt.
Die Telefonische Beratung ist kostenfrei.
Die nächsten Beratungstermine der Energieberater finden wie
folgt statt:
in Betzdorf am Mittwoch, 01.07.20 von 12.30 bis 16.15 Uhr
in Altenkirchen am Donnerstag, den 25.06.20 von 12.00 -
18.00 Uhr
Die Beratungen werden telefonisch durchgeführt. Eine Terminver-
einbarung ist dafür erforderlich unter 0800 / 60 75 600 (kostenlos).

■ Findus und Pettersson im Wäller Autokino
11. Juni (Fronleichnam), 11 Uhr, Altenkirchen, Weyerdamm
Puppentheater Petra Schuff: Wie Findus zu Pettersson kam

Ein Mitveranstalter der Westerwäl-
der Literaturtage hat das Problem
mit dem Abstandsgebot und der
damit verbundenen geringen
Platzkapazität kreativ gelöst: Der
Kinobetreiber Uli Hüsch verlegt die
ursprünglich für den 16. Mai in der
Wied Scala in Neitersen geplante
Vorstellung kurzerhand in das
neue Autokino auf dem Altenkir-
chener Weyerdamm. Dort können
Familien gut geschützt das Pup-
pentheater „Wie Findus zu Petter-
son kam“ erleben. Nach dem Buch
von Sven Nordqvist erzählt die
Puppenspielerin Petra Schuff, wie
Pettersson eines Tages ein
Geschenk vor seiner Tür findet
und wie es von da an aus ist mit
seinem beschaulichen Dasein.
„Findus grüne Erbsen“ steht auf
dem Karton. Doch statt zwölf
Dosen konservierten Gemüses
liegt darin ein kleiner Kater, noch
so klein, dass er Platz in einer
Hand hat. Und der alte Pettersson
hat ein Gefühl, als wenn man an
einem Sommermorgen das Rollo
hochzieht und das warme Son-
nenlicht hereinströmt. Noch kann
der Kater nicht sprechen und

noch trägt er keine Hose. Nun sind die Zeiten der Einsamkeit vorbei
im Hause Pettersson. Pettersson hat den liebenswerten Kater
schnell in sein Herz geschlossen, doch eines Tages ist Findus plötz-
lich verschwunden.
Bühne, Spiel, Idee: Petra Schuff
Beratung, Musikarrangement: Rich Wondersure
Figuren: Mechtild Nienaber
Nach dem Buch von Sven Nordqvist
Tickets sind ausschließlich online erhältlich für 6,60 € (inkl. Gebüh-
ren). Ticketshop: www.waeller-autokino.de

■ Radler auf der Köttingerhöhe
An Christi Himmelfahrt fanden sich gleich zwei Radfahrergruppen
aus entgegengesetzten Richtungen im Wissener Stadtteil Köttinger-
höhe ein.
Die eine war in Montabaur gestartet. Über Hachenburg ging es
dann durch die Kroppacher Schweiz und an der Nister vorbei hinauf
auf den Köttinger Höhenzug.

Geschäftsanzeigen online aufgeben:
anzeigen.wittich.de

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Salon Ari bei.
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Kzenon

Hurra! Der Storch war da!

Teilen Sie die Freude über

Ihren Familienzuwachs mit!

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch unter Tel. 02624 9110

Immobilienwelt
Vermieten · Mietgesuche · Kaufen · Verkaufen
Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

Ferienwohnung · Immobilienmarkt · KFZ-Markt · Partnerschaft · Stellenmarkt · Vermietung · Sonstige

Online-Workshop: Bewusstsein
schulen: 6.6.20,11 Uhr, live bei Dir
Zuhause PC/Mobil, Naturheilpraxis
Selia Roswitha Simon, Martin-
Schmidt-Str.8,Mittelhof, Anm. Tel.:
02742/910439, 0160/2640372,
Roswitha.Simon@gmx.net

SonStigeS

Opel Astra H Kombi 1,9 CDTI
Diesel „Cosmo“, 88 kW, gr. Plak.,
Bj. 2006, TÜV 07/2021, 229 Tkm,
viele Neuteile, Klima, ZV, eFH,
ABS, Stereo, Alu mit Breitreifen,
(Kupplungsgeräusch), 1.700 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Die Fichte muss jetzt weg ! Fichte
ab 40 €/SRM, Buche frisch und
trocken, Preise unter
www.brennholzwesterwald.com,
Tel.: 02661/9175832, 0152/
34006105

Tony Automobile: Wir kaufen alle

Fahrzeuge in jedem Zustand. Tel.:

0261/30004551, 0177/6051102

Fiat Punto, 5-trg., 44 kW, gr.
Plak., Bj. 2004, TÜV 11/2020, 182
Tkm, ZV, eFH, grau-met., guter
Zust., 550 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Mercedes A 160 „Elegance“, 2.
Hd., 75 kW, gr. Plak., Mod. 99 (11/
98), TÜV 7/2020, 5-trg., Alu, Klima,
ZV, eFH, grün-met., 330 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Achtung Höchstpreise! Kaufe Pkw,
Lkw, Baumaschinen und Traktoren
in jedem Zustand, sof. Bargeld.
Auto-Export Schröder, Bruchweg
37, 56242 Selters, Tel.: 02626/
1341, 0178/6269000

Top Peugeot 206 „Filou“, 3-trg.,
80 kW, gr. Plak., Bj. 2002, TÜV
6/2021, nur 125 Tkm, ZV, eFH,
Stereo, Klima, Alu, M+S, silber-
met., guter Zust., 1.200 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Chrysler Sebring Cabrio 2,7, 203
PS, schwarz, EZ 06/01, 133 Tkm,
Automatik, Leder beige, Klima,
Tempo., elektr. Verdeck, Sound-
system, Alu etc., gr. Wartung neu,
tolles, elegantes Cabrio. 5.200 €.
Tel.: 0173/3024899

KFZ-MarKt

Wir suchen eine
Eigentumswohnung für unseren
Kunden, ca. 80 qm, Westerwald-
Sieg Immobilien, Stefan Bonn, Tel.:
02662/3073577

ImmobIlIenmarkt

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Wir suchen dringend für unsere Kunden

Einfamilienhäuser, Bauernhäuser, Mehrfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen
Rufen Sie uns bitte unverbindlich an!
service@witex-immobilien.de
Tel. 02681/8791190 + 0151/10057759

Bender & Bender Immobilien Gruppe
Handwerker sucht kleines Einfamilienhaus
wenn möglich mit Nebengebäude, auch
renovierungsbedürftig! Rufen Sie uns an!
Einen Makler beauftragen - 60 Makler arbeiten für Sie!

0 27 42 / 6 91 99 10  www.bender-immobilien.de

Am Montag, dem 08. Juni 2020, werde ich, so Gott will

90 Jahre

Aufgrund der aktuellen Situation sind persönliche

Gratulationen leider nicht möglich. Allen, die gerne

gekommen wären, sage ich hiermit einen

herzlichen Gruß

Ernst-Josef Reifenrath
Birken-Honigsessen, Kapellenstraße 8

Familienanzeigen

Oft besser als ihr Ruf
Häuser mit Hanglage sind deut-
lich besser als ihr Ruf: Mehr Licht
und Wohnqualität für das Unter-
geschoss, ein oft unverbauter
Blick und viel Flexibilität bei der
Inneneinrichtung zählen zu ih-
ren Vorteilen. Voraussetzung ist,
dass die Planung stimmt. Die
spezielle Grundstückssituation
am Hang macht eine gründli-

che Vorarbeit notwendig, vom
Zuschnitt der Räume und der
Berechnung der Statik bis hin
zur Ableitung von Regenwas-
ser. Denn gerade in Hanglangen
werden Häuser „von der Stan-
ge“ den speziellen Anforderun-
gen meist nicht gerecht. Umso
wichtiger ist eine gewissenhafte
Planung durch Spezialisten.
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Gut informiert für Ihr Eigenheim!

Frühjahrs-Aktion
Premium-Holzpellets

Jungenthaler Str. 51 · Kirchen/Sieg · Tel.: 02741 / 93 29 99
Wolfgang Herrmann Profilhandel GmbH

40 Jahr
e Conta

inerdien
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35 Jahr
e Baust

offhand
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Wissener Straße 108 info@stinner-morsbach.de
51597 Morsbach-Volperhausen www.stinner-morsbach.de
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Meisterbetrieb

Im Tiergarten 16 · 57587 Birken-Honigsessen
Tel.: 0 27 42–91 04 20/21 · Fax: 0 27 42–91 04 22

R.Koetting@t-online.de

• Bad- und Sanitärinstallation
• Heizung
• Solaranlagen
• Regenwassernutzung
• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Verkauf
• Kundendienst

Mähst Du noch oder
grillst Du schon?
Mähroboter gibt´s bei

>
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Tipps für kühle Räume im Sommer
Klimaexperten gehen davon aus,
dass Hitzewellen in Deutschland
im Sommer künftig keine Aus-
nahme mehr sein werden. Klet-
tern die Temperaturen beständig
über die 30-Grad-Marke, kann
der Aufenthalt in den eigenen
vier Wänden unangenehm wer-
den. Oft kühlen die Räume erst
spät in der Nacht ab – an Schlaf
ist so kaum zu denken.
Oft gelangt die Hitze über
schlecht gedämmte Dächer in
die Wohnräume. Vor allem in
den Zimmern unterm Dach ist
das schnell spürbar. Hausbesit-
zer sollten daher auf eine effek-
tive Dämmung achten.
Ebenso wichtig bei einer Hitze-
welle in Deutschland ist es, die
Fensterflächen zu verschatten.
Und zwar am besten von außen.
Außen angebrachte Beschat-
tungen halten die Strahlung
ab, bevor sie ins Hausinnere
gelangt, und wirken so spür-
bar besser als innen liegende
Varianten. Geeignete Schat-
tenspender sind Rollläden und
Markisen. Vorgebaute Pavillons,
Pergolen oder Terrassenmarki-
sen bieten einen zusätzlichen

Hitzeschutz für dahinterliegen-
de Räume.
Klimageräte versprechen schnel-
le Kühlung an heißen Tagen. Al-
lerdings sind sie auch richtige
Stromfresser und nicht beson-
ders umweltfreundlich. Günsti-
ger in der Anschaffung und im
Stromverbrauch ist ein Ventilator.
Der stete Lufthauch sorgt dafür,
heiße Räume erträglicher zu ma-
chen, da sich bewegte Luft küh-
ler anfühlt.
Damit keine warme Luft ins
Haus strömt und die Zimmer
aufheizt, sollten Sie nur dann
lüften, wenn die Außentempera-
tur abgesunken ist. Das bedeu-
tet: spät abends, in der Nacht
oder am frühen Morgen mit weit
geöffneten Fenstern und Türen
lüften. Tagsüber konsequent
diese geschlossen halten und
die außen liegende Beschat-
tung frühzeitig ausfahren.
Elektrogeräte wie Computer,
Radio und Kaffeemaschinen
oder auch Lampen sorgen für
zusätzliche Wärme in den In-
nenräumen. Daher sollten Sie
diese bei Nichtgebrauch immer
ausschalten. djd 65445

Freiluftbüro
auf Balkon und Terrasse
Viele Arbeitnehmer haben be-
reits vor der Corona-Pandemie
von zu Hause aus gearbeitet,
statt in das Büro zu gehen.
Laut Nachrichtenagentur AFP
möchte fast jeder Dritte auch
langfristig weiter im Homeoffice
bleiben. Wer einen Balkon oder
eine Terrasse sein Eigen nennt,
kann das Arbeiten im Sommer
dann vielleicht sogar an die fri-
sche Luft verlegen. Zwischen-
durch entspannt den Blick ins
Grüne schweifen zu lassen und
dem Vogelgezwitscher zu lau-
schen, kann kreativen Flow in
den Arbeitsalltag bringen. Und
mit ein bisschen Planung wird
das Freiluft-Office zum traum-
haften Arbeitsplatz.
Wichtigste Voraussetzung sind
eine gute Internetverbindung
sowie ein Stromanschluss.
Zudem sollte man auf eine ge-
nügend große Arbeitsfläche
achten. Der Laptop benötigt
ebenso Platz wie Handy, Ord-
ner oder Schreibblock. Steht
nur ein kleiner Balkon zur Verfü-
gung, empfehlen sich ausklapp-

bare Gartentische, die tagsüber
zum Arbeitsplatz auf Zeit wer-
den. Ebenso wichtig: Ange-
nehmes Licht sowie genügend
Schatten, damit man nicht ge-
blendet wird und ins Schwitzen
gerät. Eine stabile Pergolamar-
kise oder ein multifunktioneller
Terrassenpavillon bieten Schutz
gegen Sonne und auch Regen.
So muss niemand wegen eines
kleinen Schauers den Arbeits-
platz wechseln. Einen Überblick
über die Möglichkeiten gibt es
unter www.klaiber.de.
Daneben sollte man im Freiluft-
Office auch an einen Stuhl mit
hohem Sitzkomfort denken, um
keine Rückenschmerzen zu ris-
kieren. Wer an heißen Tagen lie-
ber am Abend arbeiten möchte,
kann mit einer integrierten LED-
Beleuchtung in der Markise für
ausreichend Licht sorgen. Prak-
tisch ist eine große Box, in der
sich die Büroutensilien schnell
vom Outdoor-Office in die In-
nenräume tragen lassen.

djd 65442n/Klaiber Sonnen-
und Wetterschutztechnik
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Dachgeschoss
gegen Hitze schützen

Dachgeschoss-Wohnungen ha-
ben oft den Ruf, im Sommer be-
sonders heiß zu werden. Doch
mit dem richtigen Hitzeschutz
gibt es keinen Grund zur Sorge.
Mit Rollläden und Hitzeschutz-
Markisen stehen unterschiedli-
che Lösungen für Dachfenster
einiger Hersteller zur Verfü-
gung, die auch im Sommer für
angenehme Temperaturen im
Dachgeschoss sorgen. Sie lie-
gen außen vor dem Fenster
und stoppen die energiereichen
Strahlen der Sonne, bevor sie
auf die Scheibe treffen. Diese
Lösungen können als elektrisch
oder solarbetriebene Varianten
dank einer intelligenten Zubehör-
technik auch automatisch über
Sensoren gesteuert werden: Mit
dem Smart-Home-System Ve-

lux Active zum Beispiel erfolgt
ein proaktiver Überhitzungs-
schutz. Je nach Wetterlage und
Raumtemperatur werden die
elektrisch oder solarbetriebenen
Hitzeschutz-Lösungen automa-
tisch geschlossen, bevor sich
die Räume aufheizen. Außerdem
können sie jederzeit von überall
über eine App oder per Sprach-
steuerung bedient werden.
In jedem Dachgeschoss gibt
es aber auch Räume, in denen
Tageslicht essenziell wichtig
ist. Küchen oder Kinderzimmer
zählen dazu. Hier bieten sich
Hitzeschutz-Markisen an. Das
wetterbeständige Gewebe liegt
dezent außen vor dem Fens-
ter und hält die energiereichen
Sonnenstrahlen fern.

spp-o/ Velux

Foto: spp-o/Velux

Schweißfachbetrieb
nach EN 1090-2

Umzüge
• Fachgerechte Möbel-Montage und -Demontage
• Küchen-Auf- und -Abbau
• Festpreisgarantie
• Kostenlose Angebotserstellung

• Tischlerei

• Innenausbau

• Küchenmontagen

• Entrümpelungen

02682/3344

Gottfried Hof GmbH I Konrad-Adenauer-Str. 34 I 57572 Niederfischbach
Tel.: 02734-61622 I Fax.: 02734-55381 I www.fliesen-hof.de I info@fliesen-hof.de

24-Std.-Glasernotdienst

Glastüren ∙ Dachverglasungen ∙ Markisen

Weil wir

es können!

Das Immunsystem stärken
Die Corona-Krise hält immer
weitere Teile des öffentlichen
Lebens gefangen.
Das Risiko, sich mit der neuarti-
gen Atemwegserkrankung CO-
VID-19 zu infizieren, lässt sich
generell mit sorgfältiger Hygie-
ne minimieren.
Doch eine weitere, überra-
schend wirksame Hilfestellung,
um vorzubeugen ist: Die Sauna.
Sie ist nicht nur als Ort hoher
Temperaturen ein natürlicher
Feind des Virus, sie stärkt auch
das Immunsystem und hilft uns,
gar nicht erst krank zu werden.
Die Saunawirkung sorgt dafür,
dass das Virus sich erst gar
nicht stark vermehren kann:
Thorsten Damm, Geschäfts-
führer der Gütegemeinschaft
Saunabau: „Da Viren es kalt
und feucht mögen, empfehlen
wir, die Sauna prophylaktisch
bei hohen Temperaturen (80°

- 90° C) zu besuchen und dort
die heiße, trockene Luft einzu-
atmen.“ Dies kann die Anzahl
der Viren verringern und sie
abschwächen. „Grundsätzlich
wird das Virus bei über 60° C
inaktiviert“, so auch Prof. Dr.
med. Ulrike Protzer, Direktorin
des Instituts für Virologie am
Helmholtz Zentrum München.
Die gesundheitlichen Vorteile
häufiger Saunabesuche kann
man sich ganz einfach selbst
ins eigene Zuhause holen.
Nur die RAL-geprüfte Sauna
sichert dabei dauerhaft höchs-
te Qualität in den eigenen vier
Wänden. Die Gütegemeinschaft
Saunabau, Infrarot und Dampf-
bad e.V. verleiht seit fast 40 Jah-
ren das RAL-Gütezeichen auf
Basis von 30 Qualitätskriterien
und bietet dem Verbraucher eine
Orientierung beim Saunakauf.
Infos: www.sauna-ral.de spp-o
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Schöner von Zuhause arbeiten

Das Homeoffice erfährt derzeit
mehr Beachtung als je zuvor.
Aber was ist wichtig am Arbeits-
platz zu Hause? Klare Regeln
und Strukturen beispielsweise
tragen dazu bei, dass man von
äußeren Einflüssen möglichst
wenig gestört wird. Eine ruhige,
stimmige Arbeitsatmosphäre
fördert die Konzentration – denn
wo man sich wohlfühlt, hält
man sich lieber und länger auf.
Ein bunt-fröhlicher Arbeitsplatz
kann die Kreativität stimulieren,

Regale, Trennwände oder Pa-
neele wiederum bieten Sicht-
und Schallschutz. Keinesfalls
unterschätzen sollte man im
Homeoffice allerdings auch die
vielseitige Bedeutung von Tape-
ten. Tapeten können Bereiche
wie die Arbeitsecke im Wohn-
zimmer, im Schlafzimmer oder
im Flur optisch von anderen
Wohnbereichen trennen. Damit
wird signalisiert, dass es hier
einen persönlichen Bereich zum
Arbeiten gibt. Vor allem aber
können Tapeten einen profes-
sionellen Rahmen für die Arbeit
im Homeoffice schaffen und mit
zurückhaltenden Mustern in de-
zenten Farben etwa für eine ru-
hige Atmosphäre sorgen. Lieb-
lingsmotive und -muster wirken
zudem positiv und motivierend
und machen gute Laune. Und
noch etwas können Tapeten be-
wirken: Wenn der „äußere“ Rah-
men stimmt, dann macht es viel
mehr Freude, den Arbeitsplatz
ordentlich zu halten. Auch bei
Videokonferenzen vom Heimar-
beitsplatz aus sorgt eine Tapete
im Hintergrund oftmals für einen
guten Eindruck.

djd 66521
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Immer gut beraten
durch die Handwerker Ihrer Region
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Alles aus einer Hand: • Beratung • Planung • Verkauf • Montage
Auf der Rotbitz 16, Langguck - an der L 267, 57614 Breibach
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 18.30 Uhr, Sa. 09.00 – 14.00 Uhr

–mit allen Sinnen erleben

Ralf Eitelberg Ulf Hausmann

me
ine

Kü
ch
e!

0 26 81 9825 - 110 + 111

Hainstraße 2
57587 Birken-Honigsessen

Telefon: 02742/969140
Mobil: 0151/15266100
m.heinze@heinzebedachungen.de

Ob steil, ob fla
ch,

wir sind vom Fa
ch.

Dacheindeckungen
Fassadenverkleidung
Flachdachabdichtung

Aufdachdämmung und
Wärmedämmung
nach EnEV
Klempnerarbeiten

Überdachungen • Wintergärten
Markisen

Besuchen Sie unsere

Ausstellung oder lassen

Sie sich vom Fachmann

vor Ort beraten!

Betzdorf · Burgstr. 33 02741/27878

www.Willenweber.com
☎

Alu-Terrassen-Überdachungen, Markisen-Neubespannungen / Motornachrüstung,
Haustürvordächer, Verglasungen, Plexiglas-Stegdoppelplatten u. Verlegematerial

Anerkannter
Ausbildungsbetrieb

Seit über 25 Jahren

Pflanzenhof und
Gartengestaltung

57612 Kroppach · Gewerbestraße 9
Telefon: 02688/8609 · Mobil: 0171/4208849 · www.garten-misch.de

Pflanzen
aussuchen, kaufen, mitnehmen!

Dienstleistung:
Kleine und große Gartengestaltung,
Teichbau, Pflasterarbeiten,
Natursteinarbeiten

Gärtnermeister Hilmar Misch
berät Sie gerne!

Inh. Bettina Neeb e.K.
Südstraße 18
56472 Hof
Tel.: 02661 /705666-0
Fax: 02661 /705666-9
Mail: kontakt@neeb-weyand.de

Fenster · Türen · Tore

Mo., Di., Do. und Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 13.00 Uhr
(Ausstellung nachmittags geschlossen)
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

Hahn zudrehen
Drehen Sie den Wasserhahn
zu, wenn Sie das Wasser nicht
wirklich benötigen – dumme An-
gewohnheiten wie das Laufen-
lassen beim Zähneputzen schla-

gen sich in der Wasserrechnung
nieder! Tropfende Hähne sofort
reparieren. Nur 10 Tropfen pro
Minute ergeben monatlich 170 l
verschwendetes Wasser.
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Neuer Job mit Herzblut gesucht?
Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer

Wochenzeitung können Sie fündig werden!

Diese und weitere Stellenangebote finden Sie unter: wittich.de/jobboerse
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wittich.de/
jobboerse


Weitere Stellenangebote online unter

Stellen Markt

E-Mail-Bewerbungen
haben Vorteile
Stellensuchende können mit
relativ wenig Aufwand eine
große Anzahl an Bewerbungen
absenden. Gleichzeitig fallen
keine Kosten für Porto an und
es gibt keine Verzögerungen
durch die Post. Der Kauf teurer
Mappen entfällt. Und durch den
Verzicht auf das Ausdrucken

und Kopieren etlicher Seiten auf
Papier sind sie sogar umwelt-
freundlich. Auf Unternehmens-
seite können die Bewerbungen
schnell und unkompliziert inner-
halb des Hauses weitergeleitet
und geprüft werden und es fal-
len keine unübersichtlichen Sta-
pel mit Bewerbungsmappen an.

Bei drohendem Boreout
gegensteuern
Während das Phänomen des
Burnouts in aller Munde ist, ha-
ben viele noch nichts vom Ge-
genteil gehört – dem sogenann-
ten Boreout. Langeweile und
Unterforderung im Job belasten
auf Dauer genauso wie ständi-
ge Überlastung und Stress. Es
gibt zwei Varianten der Unter-
forderung. Manchmal hat man
schlicht zu wenig zu tun oder
aber man kann seine Fähigkei-
ten und Knowhow nicht bei der
Arbeit einbringen. So kann ein
Teufelskreis beginnen: Wer sich
ständig gelangweilt fühlt, verliert
das Interesse und erbringt weni-
ger Leistung – und bekommt in

der Folge gar keine interessan-
ten Aufgaben mehr übertragen.
Wer glaubt betroffen zu sein,
sollte gegensteuern. Überlegen
Sie sich, ob Ihr Job umgestaltet
werden könnte, so dass Sie Ihre
Fähigkeiten besser nutzen kön-
nen. Vielleicht lassen sich bei
Arbeitsmangel auch Aufgaben
innerhalb des Teams umvertei-
len. Mit konkreten Vorschlägen
in der Tasche fällt ein klärendes
Gespräch mit dem Vorgesetz-
ten sicherlich leichter. Zeichnet
sich dauerhaft keine Verbesse-
rung der Situation ab, sollten
Sie einen Jobwechsel in Erwä-
gung ziehen.

Persönliche Anrede wirkt positiv
In den meisten Stellenanzeigen ist
ein Ansprechpartner benannt, an
den die Bewerbungen zu richten
sind. In diesem Fall sollte die Anre-
de im Anschreiben personalisiert
werden: „Sehr geehrte/r Frau/Herr
X“. Achten Sie dabei unbedingt
auf die korrekte Schreibweise
des Namens. Vorsicht gilt beim
Verwenden einer standardisierten
Vorlage: Schnell kann es pas-

sieren, dass übersehen wird, die
männliche oder weibliche Form
entsprechend anzupassen.
Ist kein Ansprechpartner genannt,
können Sie die Standardform
„Sehr geehrte Damen und Her-
ren“ verwenden. Besser ist es,
im Unternehmen den Namen des
Ansprechpartners zu erfragen –
und bei Unsicherheit richtig buch-
stabieren lassen.
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Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Ref.-Nr. Bezirk
0409-004 Wissen/TB

Urlaubsvertretung vom 15.06.2020 bis 21.06.2020

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs für die Verteilung unserer

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder
Berufstätige. Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Donnerstag
die Zeitungen.

Wir liefern Ihnen die Zeitungen bis an die Haustür.

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
 Name, Vorname
 Geburtsdatum
 Straße, Hausnummer
 Postleitzahl, Ort
 Telefon (Festnetz und Mobil)

 E-Mail-Adresse
 Ref.-Nr.

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular
auf unserer Homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 02624 911-222

per WhatsApp0171/6474125

Stellen suchen & finden

Richtig angezogen
In Berufen, in denen es notwen-
dig ist, Schutzbekleidung zu tra-
gen, oder in Unternehmen, die
eine einheitliche Arbeitskleidung
zur Verfügung stellen, stellt sich
die Frage nach dem Dresscode
für Arbeitnehmer nicht. In ande-
ren Bereichen gibt es klare Klei-
dervorschriften, beispielsweise
werden in Banken Anzug bzw.
Kostüm als Arbeitskleidung er-

wartet. Gibt es keine klaren Vor-
gaben, gilt es grundsätzlich, ge-
pflegt aufzutreten. Körpergeruch,
strähnige Haare und ungepflegte
Kleidung sind No-Gos. Passen
Sie Ihren Kleidungsstil der Unter-
nehmenskultur an und bewegen
sich auf Augenhöhe mit Vorge-
setzten, Kollegen und Kunden. In
diesem Rahmen wählen Sie Klei-
dung, in der Sie sich wohlfühlen.

Briefumschlag richtig beschriften
Werden Bewerbungen per Post
verschickt, vermittelt der Brief-
umschlag einen ersten Ein-
druck des Einsenders. Wählen
Sie einen ausreichend großen
Umschlag in den Farben weiß
oder braun. Wird er von Hand
beschriftet, achten Sie unbe-
dingt auf eine ordentliche und
gut leserliche Schrift sowie die
Verwendung eines geeigneten
schwarzen oder blauen Stifts. Im
linken oberen Bereich des Um-
schlags geben Sie den Absen-
der mit Namen und Anschrift an.
Das Adressfeld enthält zunächst
den Namen des Unternehmens

– bitte mit richtiger Schreibweise
und der Angabe der Unterneh-
mensform. In den beiden folgen-
den Zeilen stehen die Abteilung
und/oder der Ansprechpartner
– so wie es in der Ausschrei-
bung angegeben wurde. Damit
wird gerade bei größeren Unter-
nehmen sichergestellt, dass Ihr
Schreiben zügig auf dem richti-
gen Schreibtisch landet. Danach
stehen die Straßenangabe oder
das Postfach und abschließend
Postleitzahl und Ort. Bevor Sie
Ihre Bewerbung in den Briefkas-
ten werfen, achten Sie noch auf
eine ausreichende Frankierung.
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien

Termin und Beratung nur nach
telefonischer Vereinbarung unter
01 60/98 90 69 30

Inh.: Jutta Wittich
Koblenz-Olper-Straße 30
56170 Bendorf/Sayn

www.rinis-brautmoden.com

€ 498,-
Über 1000 traumhafte hochwertige
Kleider bekannter Markenhersteller.
Von Größe 36 – 52.

Jedes neue
Brautkleid

Wir sind weiterhin für Sie da

und achten auf Ihre Gesundheit.
Unser Betrieb geht wie gewohnt weiter. Wir achten selbstverständlich
auf Hygiene und ausreichenden Abstand, um Ihre und unsere Gesund-
heit zu schützen. Natürlich sind wir auch in dieser turbulenten Zeit
erreichbar - sowohl telefonisch als auch persönlich.

Gemeinsam schaffen wir das!

Ihr Kölschbach Haustechnik Team

Im Kreuztal 91 - 93 · 57537 Wissen
Telefon: 02742 913390 · Telefax: 02742 9133929
www.koelschbach.de · info@koelschbach.de

GEMEINSAM
DURCH DIE KRISE!

BITTE SEIEN SIE ES AUCH FÜR UNS!
Die LINUS WITTICH Medien KG

bittet Sie die Unternehmen
Ihrer Region mehr denn je

zu unterstützen!

WIR SIND
FÜR SIE DA!

Steinbuschstraße 1 | 57537 Wissen | Tel. 02742 /2241

Gärtnerei

Du findest uns auf

Liebe Kunden!
Aufgrund der Corona-Pandemie und der
Straßenbaumaßnahmen in der Rathausstraße
haben wir uns dazu entschlossen, unser Geschäft von
der Mittelstraße in die Gärtnerei, in der
Steinbuschstraße 1, zu verlegen.

Ihr Vorteil:
- Kundenparkplätze direkt vor Ort
- Schnittblumen, Topfpflanzen, Beet- und

Balkonware u. v. m.

Alles unter einem Dach!

Alle Fächer, alle Klassen
Flexible Zeitwahl

Sprachkurse für Erwachsene

Probleme in Mathe f. Oberstufe? Rufen Sie uns an

Tel:(02742) 967511 www.bsb-wissen.de

Jetzt
auch
online
oder

vor Ort!

125 € pro Monat für jeden in Pflegegrad 1 bis 5
• Entlastung der Angehörigen durch Hauswirtschaft!
• Der angesparte Betrag aus 2019 von maximal 1.500 €

kann noch bis September 2020 genutzt werden.
Wir zeigen Ihnen Ihr Budget und alle Möglichkeiten!
Telefon: 02682 95210 Windeck-Au, Hammer Str. 6


